
2014/StUO/112 Seite: 1/1

Hansestadt Rostock
Bürgerschaft
Einladung

Tagesordnung
Öffentlicher Teil

1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der 
Einladung und der Beschlussfähigkeit

2 Änderungen der Tagesordnung

3 Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 13.11.2014

4 Anträge

5 Beschlussvorlagen

5.1 Sechste Satzung über die teilweise Aufhebung der 
Sanierungssatzung "Stadtzentrum Rostock"

2014/BV/0269

5.2 Dr. Steffen Wandschneider (für die Fraktion der SPD)
Kundentoiletten bei Neubauten im Einzelhandel

2014/AN/0348

6 Informationsvorlagen

6.1 Anpassung der Straßenbaubeitragssatzung
Beschluss-Nr. 2012/AN/4193 vom 30.01.2013

2014/IV/0045

6.2 Umsetzung des Beschlusses der Bürgerschaft Nr. 
2012/AN/4194 vom 30.01.2013
Eingruppierung der Straßen und Plätze in der Hansestadt 
Rostock gemäß § 4 Abs. 4 der Straßenbaubeitragssatzung

2014/IV/0174

6.3 Gemeinsame Konzeption zur Vorbereitung und Durchführung 
des kommunalen Straßenwinterdienstes 2014/2015 auf dem 
Territorium der Hansestadt Rostock

2014/IV/0366

6.4 Bericht zum Stand des Umweltmanagementsystems in der 
Stadtverwaltung Rostock

2014/IV/0367

7 Verschiedenes

7.1 Neugestaltung Platz Friedhofsweg, Ecke Stampfmüllerstraße

7.2 Informationen

Andreas Engelmann
Ausschussvorsitzender

Sitzung des Ausschusses für Stadt- und Regionalentwicklung, Umwelt und Ordnung

Sitzungstermin: Donnerstag, 20.11.2014, 17:30 Uhr

Raum, Ort: Beratungsraum 1a/b, Rathausanbau, Neuer Markt 1, 18055 Rostock
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Hansestadt Rostock
Bürgerschaft

Sitzung des Ausschusses für Stadt- und Regionalentwicklung, Umwelt und Ordnung
Sitzungstermin: Donnerstag, 20.11.2014, 17:30 Uhr

Raum, Ort: Beratungsraum 1a/b, Rathausanbau, Neuer Markt 1, 18055 Rostock

Nachtragstagesordnung

Öffentlicher Teil

1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der 
Einladung und der Beschlussfähigkeit

2 Änderungen der Tagesordnung

3 Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 13.11.2014

4 Anträge

4.1 Dr. Steffen Wandschneider (für die Fraktion der SPD)
Kundentoiletten bei Neubauten im Einzelhandel

2014/AN/0348

4.2 Prof. Dr. Dieter Neßelmann (für die CDU-Fraktion)
Prüfauftrag für kurzfristige Lösungen zur Entlastung des 
Elmenhorster Wegs

2014/AN/0446

5 Beschlussvorlagen

5.1 Sechste Satzung über die teilweise Aufhebung der 
Sanierungssatzung "Stadtzentrum Rostock"

2014/BV/0269

5.2 Analyse zur Fortführung der IGA Rostock 2003 GmbH 2014/BV/0359

6 Informationsvorlagen

6.1 Anpassung der Straßenbaubeitragssatzung
Beschluss-Nr. 2012/AN/4193 vom 30.01.2013

2014/IV/0045

6.2 Umsetzung des Beschlusses der Bürgerschaft Nr. 
2012/AN/4194 vom 30.01.2013
Eingruppierung der Straßen und Plätze in der Hansestadt 
Rostock gemäß § 4 Abs. 4 der Straßenbaubeitragssatzung

2014/IV/0174

6.3 Gemeinsame Konzeption zur Vorbereitung und Durchführung 
des kommunalen Straßenwinterdienstes 2014/2015 auf dem 
Territorium der Hansestadt Rostock

2014/IV/0366

6.4 Bericht zum Stand des Umweltmanagementsystems in der 
Stadtverwaltung Rostock

2014/IV/0367

6.5 Vorlage des Konzeptes zur Verkehrssicherheitskampagne 
"Rostock lässt sich sehen" und der diesebezüglichen 
Städtischen Werbeaktion zur Verkehrssicherheit aufgrund des 
Beschlusses der Bürgerschaft Nr. 2013/AN/5122 vom 
04.12.2013

2014/IV/0346
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7 Verschiedenes

7.1 Neugestaltung Platz Friedhofsweg, Ecke Stampfmüllerstraße

7.2 Informationen

gez. Andreas Engelmann
Ausschussvorsitzender
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Hansestadt Rostock Vorlage-Nr:
Status

2014/AN/0348
öffentlich

Antrag

Entscheidendes Gremium:
Bürgerschaft

Datum: 22.10.2014

Dr. Steffen Wandschneider (für die Fraktion der SPD)
Kundentoiletten bei Neubauten im Einzelhandel
Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

13.11.2014 Ausschuss für Stadt- und Regionalentwicklung, Umwelt und Ordnung
Vorberatung

03.12.2014 Bürgerschaft Entscheidung

Beschlussvorschlag:
Der Oberbürgermeister wird beauftragt:

bei künftigen Baugenehmigung für Verkaufsstellen, die größer sind als 600 
Quadratmeter ein barrierefreies, geschlechtsneutrales Kunden-WC und einen 
Wickeltisch als Bestandteil festzuschreiben. Dieses gelte ab sofort für die 
Genehmigung von Neubauten. Bei schon genehmigten oder bereits im Bau 
befindenden Neubauten soll überprüft werden, ob eine Einrichtung des barrierefreien 
Kunden-WC und des Wickeltisches umsetzbar ist. Ebenso soll dies bei größeren 
Sanierungen/ Umbauten in bereits existierenden Märkten überprüft werden.

Sachverhalt:
Für ein familien- und generationenfreundliches Klima in der Hansestadt Rostock 
bedarf es vieler kleiner Schritte. Besonders für Eltern von Kleinkindern wie auch für 
ältere Menschen sind öffentlich zugängliche, kostenlos nutzbare Toiletten wichtig um 
ihren Alltag stressfrei zu absolvieren.
Eine eigenständige tägliche Versorgung ist für ältere Menschen sehr wichtig, da kann 
eine fehlende Toilette beim Einkaufen schon eine hohe Hürde sein. 
Mit einem überschaubar geringen Investitionsaufwand für Bauherren kann der Alltag 
durch eine Kundentoilette für Familien und Ältere im wahrsten Sinne des Wortes 
„erleichtert“ werden.
In Berlin, Bayern und Baden-Württemberg gibt es bereits die Verpflichtung zum 
Einbau von Kundentoiletten ab bestimmten Verkaufsflächengrößen. Diese werden 
von Seniorengremien und dem Einzelhandel positiv bewertet.

gez.
Dr. Steffen Wandschneider
Fraktionsvorsitzender
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Hansestadt Rostock Vorlage-Nr:
Status

2014/AN/0446
öffentlich

Antrag

Entscheidendes Gremium:
Bürgerschaft

Datum: 11.11.2014

Prof. Dr. Dieter Neßelmann (für die CDU-Fraktion)
Prüfauftrag für kurzfristige Lösungen zur Entlastung des 
Elmenhorster Wegs
Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

11.11.2014 Bau- und Planungsausschuss Vorberatung
13.11.2014 Ausschuss für Stadt- und Regionalentwicklung, Umwelt und Ordnung

Vorberatung
25.11.2014 Ortsbeirat Lichtenhagen (3) Vorberatung
03.12.2014 Bürgerschaft Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Der Oberbürgermeister wird beauftragt zu prüfen, inwieweit kurzfristige, vorübergehend 
dokumentierbare Maßnahmen zur verkehrlichen Entlastung des Elmenhorster Wegs als 
Übergangsvariante bis zur baulichen Realisierung der geplanten Ortsumgehung Elmenhorsts 
umsetzbar sind. 
Diese sind der Bürgerschaft in ihrer Sitzung im Januar 2015 vorzulegen.

Sachverhalt:
Der Elmenhorster Weg ist ein nicht als Durchfahrtsstraße geplante schmale Straße mit einer 
Breite von 3,50 m, einem fehlenden Gehweg und einer ausgewiesenen Höchst-
geschwindigkeit von 30km/h, an die sich nicht jeder hält. Die Straße wird als Abkürzung 
sowohl von Pkw´s und Lkw´s als auch von Schwerlastertransportern als 
Durchgangsverkehrstraße genutzt. Jedes Navigationsgerät weist diese Straße als kürzeste 
Verbindung zwischen Elmenhorst und Diedrichshagen in das Rostocker Stadtzentrum aus.
Die Anlieger und Bewohner der betroffenen Straße beklagen zu Recht seit Jahren die 
mangelnde Lebens- und Wohnqualität und fühlen sich von den Verantwortlichen der Stadt im 
Stich gelassen. Daher fordern wir sofortige vorübergehende Maßnahmen zur Entlastung der 
geschilderten Verkehrsituation im Interesse der Anwohnerinnen und Anwohner. 
Ziel muss es natürlich sein, einen Planfeststellungsbeschluss für eine Ortsumgehung 
Elmenhorst zu erarbeiten und umzusetzen. 

Prof. Dr. Dieter Neßelmann
2. stellv. Fraktionsvorsitzender

TOP   4.2

Aktenmappe - 5 von 125



Vorlage 2014/BV/0269 der Hansestadt Rostock                                                            Ausdruck vom: 13.11.2014
Seite: 1/3

Hansestadt Rostock
Der Oberbürgermeister

Vorlage-Nr:
Status

2014/BV/0269
öffentlich

Beschlussvorlage

Entscheidendes Gremium:
Bürgerschaft

Federführendes Amt:
Bauamt

Beteiligte Ämter:
Amt für Stadtentwicklung, 
Stadtplanung und Wirtschaft
Finanzverwaltungsamt
Rechtsamt

Datum:

fed. Senator/-in:

bet. Senator/-in:

bet. Senator/-in:

24.09.2014

S 4, Holger Matthäus

S 2, Dr. Chris Müller

Sechste Satzung über die teilweise Aufhebung der 
Sanierungssatzung "Stadtzentrum Rostock"
Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

19.11.2014 Ortsbeirat Stadtmitte (14) Vorberatung
20.11.2014 Ausschuss für Stadt- und Regionalentwicklung, Umwelt und Ordnung

Vorberatung
09.12.2014 Bau- und Planungsausschuss Vorberatung
28.01.2015 Bürgerschaft Entscheidung

Beschlussvorschlag:
Die Bürgerschaft beschließt die Sechste Satzung über die teilweise Aufhebung der 
Sanierungssatzung „Stadtzentrum Rostock“ (Anlage 1)

Beschlussvorschriften:
§ 22 Abs. 3 KV M-V, § 162 BauGB 

bereits gefasste Beschlüsse:

 Nr. 356/26/91 vom 27.11.1991
Satzung über eine städtebauliche Sanierungsmaßnahme nach § 142 Abs. 1 und 3 
BauGB für das Stadtzentrum Rostock

 Nr. 568/38/1992 vom 07.10.1992
Nachtragssatzung zur „Satzung über eine städtebauliche Sanierungsmaßnahme 
nach § 142 Abs. 1 und 3 BauGB“

 Nr. 1042/39/1997 vom 29./30.01.1997
Satzung über die förmliche Festlegung des Erweiterungsgebietes zum 
Sanierungsgebiet „Stadtzentrum Rostock“

 2010/BV/0850 vom 08.09.2010
Satzung über die förmliche Festlegung des Erweiterungsgebietes „Ehemaliger 
Güterbahnhof“ zum Sanierungsgebiet „Stadtzentrum Rostock“

TOP   5.1
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Sachverhalt:

Nach § 162 Abs. 1 BauGB ist die Sanierungssatzung u.a. aufzuheben, wenn die Sanierung 
durchgeführt ist. Dies gilt auch für Teile des förmlich festgelegten Sanierungsgebietes.

Folgende Bürgerschaftsbeschlüsse wurden bereits über die teilweise Aufhebung der 
Sanierungssatzung gefasst:
 
0314/05-BV vom 
22./23. Juni 2005

Erste Satzung über die teilweise Aufhebung der 
Sanierungssatzung „Stadtzentrum Rostock“

Teilgebiete I, II, III

767/06/BV vom 
08.11.2006

Zweite Satzung über die teilweise Aufhebung der 
Sanierungssatzung „Stadtzentrum Rostock“

Teilgebiet IV

2010/BV/1311 vom 
06.10.2010

Dritte Satzung über die teilweise Aufhebung der 
Sanierungssatzung „Stadtzentrum Rostock“

Teilgebiet V

2012/BV/3212 vom 
05.09.2012

Vierte Satzung über die teilweise Aufhebung der 
Sanierungssatzung „Stadtzentrum Rostock“

Teilgebiete VI, VII

2013/BV/4284 vom 
06.03.2013

Fünfte Satzung über die teilweise Aufhebung der 
Sanierungssatzung „Stadtzentrum Rostock“

Teilgebiete VIII

In dem von der Sechsten Satzung über die teilweise Aufhebung der Sanierungssatzung 
erfassten Teilgebiet IX sind die Sanierungsziele im Wesentlichen erreicht bzw. 
städtebauliche Missstände beseitigt. Der entsprechende Abschlussbericht ist als Anlage 2 
beigefügt.

Nach dem BauGB, insbesondere nach dem Gebot der zügigen Durchführung der 
städtebaulichen Sanierung gem. § 136 Abs. 1 BauGB ist die Hansestadt Rostock bezogen 
auf das Teilgebiet IX berechtigt und verpflichtet, die mit der Sanierungssatzung 
vorgenommenen bodenrechtlichen Beschränkungen gem. §§ 144 ff. BauGB aufzuheben.

Nach Rechtswirksamkeit der Satzung entfallen für die betroffenen Grundstückseigentümer 
die Beschränkungen des Besonderen Städtebaurechts; die Hansestadt Rostock wird das 
Grundbuchamt um Löschung der Sanierungsvermerke ersuchen.

Weiterhin wird das Sanierungsverfahren nach den Vorschriften des BauGB abgeschlossen. 
Dazu gehört u.a. die Erhebung von Ausgleichsbeträgen nach § 154 BauGB, sofern diese 
nicht bereits im Vorwege durch freiwillige Vereinbarungen zwischen der Hansestadt Rostock 
und dem jeweiligen Grundstückseigentümer nach § 154 Abs. 3 BauGB abgelöst wurden.

Als Grundlage für die Vereinbarungen zur Ablösung des Ausgleichsbetrages waren bereits 
vor Abschluss der Sanierung Bodenwertermittlungen erforderlich. Diese durch den 
Gutachterausschuss in der Hansestadt Rostock vorgenommenen Bodenbewertungen 
ergaben, dass die städtebaulichen Maßnahmen zu einer Aufwertung des Teilgebietes und 
damit zu Bodenwertsteigerungen an den Grundstücken geführt haben. 

Zum Stichtag der Rechtskraft dieser Teilaufhebungssatzung ist durch den 
Gutachterausschuss die sanierungsbedingte Wertsteigerung abschließend zu ermitteln. Auf 
Grundlage dieser grundstücksbezogenen Ermittlungen werden dann die noch nicht 
abgelösten Ausgleichsbeträge festgesetzt.

TOP   5.1
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Finanzielle Auswirkungen:

Die Maßnahme hat keine unmittelbaren finanziellen Auswirkungen auf den Kernhaushalt. Die 
Ausgleichsbeträge stehen als Einnahmen auf den Konten EH 46710000 und FH 66710000 
im städtebaulichen Sondervermögen „Stadtzentrum Rostock“ der weiteren Sanierung zur 
Verfügung.

Bezug zum Haushaltssicherungskonzept: -

Roland Methling

Anlage/n:
Anlage 1: - Sechste Satzung über die teilweise Aufhebung der Sanierungssatzung Stadtzentrum 

Rostock
Satzung - Anlage 1 Grundstücksübersicht
Satzung - Anlage 2 Lageplan

Anlage 2: - Abschlussbericht zur Teilaufhebung der Sanierungssatzung nach § 162 BauGB einschl.
Bilddokumentation

TOP   5.1
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Anlage 1 zur Beschlussvorlage Nr. 2014 / BV / 0269 
 
 
 

Sechste Satzung 
 
über die teilweise Aufhebung der Sanierungssatzung „Stadtzentrum Rostock“ 

 

 
 

Aufgrund des § 5 Abs.1 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern 
(KV M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V S. 777) und 
des § 162 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23. September 2004 (BGBl. I S.2414), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 15. Juli 2014 
(BGBl. I S. 954), hat die Bürgerschaft der Hansestadt Rostock in ihrer Sitzung am 
28.01.2015 folgende Satzung beschlossen: 
  
 

§ 1 
 

(1) Die Satzung über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes „Stadtzentrum  
Rostock“ vom 27.11.1991, geändert durch die 1. Nachtragssatzung vom 07.10.1992 so-
wie die Satzungen über die förmliche Festlegung der Erweiterungsgebiete zum Sanie-
rungsgebiet „Stadtzentrum Rostock“ vom 29./30.01.1997 und vom 08.09.2010 wird hier-
mit für das nachfolgend näher beschriebene Teilgebiet IX aufgehoben. 

 
 
(2) Das Teilgebiet IX umfasst alle in der Anlage 1 aufgeführten Grundstücke und Grund-

stücksteile, innerhalb der im Lageplan im Maßstab 1 : 1000 durch eine schwarz gestri-
chelte Linie gekennzeichneten, vom übrigen Stadtgebiet abgegrenzten Flächen.  
 
Der Lageplan vom 14.08.2014 ist Bestandteil der Satzung und als Anlage 2 beigefügt. 
 

 
§ 2 

 
Diese Satzung wird gemäß § 162 Abs.2 BauGB mit ihrer Bekanntmachung rechtsverbindlich. 

 
 
 
 
 
 
 
Rostock, den ............................     ............................................ 
         Siegel  Roland Methling 
         Oberbürgermeister 

TOP   5.1
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Anlage 1 zur Beschlussvorlage Nr. 2014 / BV / 0269 

 
Anlage 1 

zur Sechsten Satzung über die teilweise Aufhebung der Sanierungssatzung  
„Stadtzentrum Rostock“ 
 
 

Teilgebiet IX 
Grundstücke und Grundstücksteile  
Flurbezirk I  – Flur 3 
Flurbezirk II – Flur 4 
 
Flurstückskennzeichen Lage/Adresse Zusatz 

132240-003-01066/000.00 Wollenweberstr. 40  

132240-003-01067/000.00 Wollenweberstr. 41  

132240-003-01068/000.00 Wollenweberstr. 42  

132240-003-01069/000.00 Wollenweberstr. 43  

132240-003-01070/000.00 Wollenweberstr. 44  

132240-003-01071/001.00 Wollenweberstr. 45  

132240-003-01072/001.00 Wollenweberstr. 46  

132240-003-01073/000.00 Wollenweberstr. 47  

132240-003-01074/001.00 Am Bliesathsberg 1  

132240-003-01074/002.00 Am Bliesathsberg 1  

132240-003-01075/000.00 Am Bliesathsberg 4  

132240-003-01076/001.00 Am Bliesathsberg 7  

132240-003-01076/002.00 Am Bliesathsberg  

132240-003-01077/000.00 Am Bliesathsberg 5  

132240-003-01078/000.00 Altschmiedestr. 4  

132240-003-01079/001.00 Am Bliesathsberg 5  

132240-003-01079/002.00 Altschmiedestr. 4  

132240-003-01079/003.00 Am Bliesathsberg 2  

132240-003-01080/000.00 Altschmiedestr. 5  

132240-003-01081/000.00 Altschmiedestr. 5  

132240-003-01082/003.00 Altschmiedestr. 5, Altschmiedestr. 6  

132240-003-01082/006.00 Diebsstr. 1  

132240-003-01082/007.00 Diebsstr. 1  

132240-003-01083/000.00 Altschmiedestr. 6  

132240-003-01084/000.00 Altschmiedestr. 6  

132240-003-01085/001.00 Altschmiedestr.  

132240-003-01085/002.00 Alter Markt 7  

132240-003-01085/003.00 Altschmiedestr. 6  

132240-003-01086/001.00 Altschmiedestr. 6  

132240-003-01086/002.00 Alter Markt 8  

132240-003-01087/001.00 Altschmiedestr.  

132240-003-01087/002.00 Altschmiedestr. 6  

132240-003-01087/003.00 Alter Markt 7  

132240-003-01088/002.00 Alter Markt 1  

132240-003-01088/003.00 Altschmiedestr. 20  

132240-003-01088/005.00 Alter Markt 3, Altschmiedestr. 19  

132240-003-01088/006.00 Alter Markt 3, Altschmiedestr. 19  

132240-003-01089/002.00 Alter Markt 1  

132240-003-01089/003.00 Alter Markt 3, Altschmiedestr. 19  

132240-003-01089/004.00 Alter Markt 3, Altschmiedestr. 19  

132240-003-01090/001.00 Alter Markt 1  
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132240-003-01090/002.00 Altschmiedestr. 20  

132240-003-01091/001.00 Alter Markt 1  

132240-003-01091/002.00 Altschmiedestr. 20  

132240-003-01092/000.00 Altschmiedestr. 21  

132240-003-01093/000.00 Altschmiedestr. 22  

132240-003-01094/000.00 Kleine Goldstr.  

132240-003-01095/001.00 Kleine Goldstr. 6  

132240-003-01096/000.00 Kleine Goldstr. 7  

132240-003-01097/000.00 Alter Markt 1  

132240-003-01125/002.00 Bei der Nikolaikirche 7  

132240-003-01126/000.00 Bei der Nikolaikirche 8  

132240-003-01127/001.00 Am Schwibbogen 1  

132240-003-01128/000.00 Am Schwibbogen 2  

132240-003-01129/000.00 Am Schwibbogen 3  

132240-003-01130/000.00 Am Schwibbogen 4  

132240-003-01131/000.00 Am Schwibbogen 5  

132240-003-01132/000.00 Am Schwibbogen 6  

132240-003-01133/000.00 Am Schwibbogen 7, 7a, 7b, 7c  

132240-003-01134/000.00 Am Schwibbogen 8  

132240-003-01135/000.00 Am Bagehl 3a  

132240-003-01136/000.00 Am Bagehl 3  

132240-003-01149/000.00 Mühlenstr.  

132240-003-01150/000.00 Mühlenstr.  

132240-003-01151/000.00 Mühlenstr.  

132240-003-01152/000.00 Mühlenstr.  

132240-003-01153/000.00 Mühlenstr.  

132240-003-01154/002.00 Am Bagehl Teilfläche 

132240-003-01155/000.00 Am Schwibbogen, Bei der Nikolaikirche Teilfläche 

132240-003-01156/000.00 Bei der Nikolaikirche 1  

132240-003-01157/000.00 Bei der Nikolaikirche 1  

132240-003-01158/000.00 Bei der Nikolaikirche  

132240-003-01159/002.00 Bei der Nikolaikirche 2  

132240-003-01161/002.00 Bei der Nikolaikirche 3  

132240-003-01162/001.00 Bei der Nikolaikirche 3  

132240-003-01162/002.00 Bei der Nikolaikirche 4  

132240-003-01163/001.00 Bei der Nikolaikirche 5  

132240-003-01169/000.00 Große Goldstr. 1  

132240-003-01170/001.00 Große Goldstr. 2  

132240-003-01170/002.00 Große Goldstr. 1  

132240-003-01171/001.00 Große Goldstr. 2  

132240-003-01172/000.00 Große Goldstr. 4  

132240-003-01173/002.00 Große Goldstr. 4  

132240-003-01174/000.00 Große Goldstr.  

132240-003-01175/000.00 Große Goldstr.  

132240-003-01176/000.00 Große Goldstr.  

132240-003-01182/002.00 Altschmiedestr. 26  

132240-003-01186/000.00 Kleine Goldstr.  

132240-003-01187/000.00 Kleine Goldstr.  

132240-003-01188/000.00 Kleine Goldstr.  

132240-003-01189/000.00 Kleine Goldstr.  

132240-003-01190/000.00 Altschmiedestr. 23-24, Kleine Goldstr.  

132240-003-01191/000.00 Altschmiedestr. 25  

132240-003-01192/000.00 Altschmiedestr. 27  
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132240-003-01193/000.00 Altschmiedestr. 28, 28a  

132240-003-01194/000.00 Altschmiedestr. 29  

132240-003-01195/000.00 Altschmiedestr. 30  

132240-003-01196/000.00 Altschmiedestr. 31, Große Goldstr. 6  

132240-003-01197/000.00 Altschmiedestr. 32  

132240-003-01198/000.00 Altschmiedestr. 33  

132240-003-01199/000.00 Altschmiedestr. 34  

132240-003-01200/002.00 Bei der Nikolaikirche 1a  

132240-003-01201/001.00 Bei der Nikolaikirche 1a  

132240-003-01201/003.00 Bei der Nikolaikirche 3- 5  

132240-003-01202/013.00 Brauergasse  

132240-003-01202/014.00 Brauergasse  

132240-003-01202/015.00 Brauergasse 8  

132240-003-01202/016.00 Brauergasse, Wollenweberstr.  

132240-003-01202/018.00 Altschmiedestr. 1-3  

132240-003-01202/019.00 Brauergasse 6  

132240-003-01202/020.00 Brauergasse 7  

132240-003-01202/021.00 Brauergasse 8  

132240-003-01202/022.00 Brauergasse 8  

132240-003-01202/023.00 Brauergasse 7  

132240-003-01202/025.00 Brauergasse 6  

132240-003-01202/026.00 Wollenweberstr. 56  

132240-003-01206/001.00 Wollenweberstr. 53  

132240-003-01209/003.00 Altschmiedestr.  

132240-003-01210/001.00 Am Bliesathsberg  

132240-003-01210/004.00 Am Bliesathsberg 7  

132240-003-01211/000.00 Am Bliesathsberg  

132240-003-01212/000.00 Am Bliesathsberg  

132240-003-01213/000.00 Am Bliesathsberg  

132240-003-01214/000.00 Am Bliesathsberg  

132240-003-01215/001.00 Wollenweberstr. 50  

132240-003-01216/000.00 Wollenweberstr. 51  

132240-003-01217/000.00 Wollenweberstr. 52  

132240-003-01218/000.00 Wollenweberstr. 53  

132240-003-01219/000.00 Wollenweberstr. 54  

132240-003-01225/001.00 Brauergasse  

132240-003-01226/000.00 Brauergasse 5  

132240-003-01227/000.00 Brauergasse 4  

132240-003-01228/000.00 Brauergasse 3  

132240-003-01229/000.00 Brauergasse 2  

132240-003-01230/000.00 Am Wendländer Schilde 14  

132240-003-01231/000.00 Am Wendländer Schilde 13  

132240-003-01232/000.00 Am Wendländer Schilde 12  

132240-003-01233/000.00 Am Wendländer Schilde 11  

132240-003-01234/000.00 Wollenweberstr. 59  

132240-003-01235/000.00 Wollenweberstr. 60  

132240-003-01236/000.00 Wollenweberstr. 61  

132240-003-01237/000.00 Am Wendländer Schilde 10  

132240-003-01238/000.00 Am Wendländer Schilde 9  

132240-003-01239/000.00 Am Wendländer Schilde 8  

132240-003-01240/000.00 Am Wendländer Schilde  

132240-003-01241/001.00 Am Wendländer Schilde 7  

132240-003-01241/002.00 Wollenweberstr. 62, 62a, 62b  
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132240-003-01242/000.00 Am Wendländer Schilde 6  

132240-003-01250/005.00 Wollenweberstr. 3  

132240-003-01251/000.00 Wollenweberstr. 4  

132240-003-01252/000.00 Wollenweberstr. 5  

132240-003-01253/001.00 Wollenweberstr. 6  

132240-003-01253/002.00 Wollenweberstr. 6  

132240-003-01254/000.00 Wollenweberstr. 7  

132240-003-01255/000.00 Wollenweberstr. 8  

132240-003-01256/002.00 Wollenweberstr. 8  

132240-003-01257/000.00 Wollenweberstr. 8  

132240-003-01258/002.00 Wollenweberstr. 9  

132240-003-01259/002.00 Wollenweberstr. 9  

132240-003-01260/000.00 Wollenweberstr. 9  

132240-003-01261/000.00 Wollenweberstr. 14  

132240-003-01262/001.00 Wollenweberstr. 15  

132240-003-01262/002.00 Wollenweberstr. 14a  

132240-003-01263/000.00 Molkenstr. 1  

132240-003-01264/000.00 Molkenstr. 2  

132240-003-01265/000.00 Molkenstr. 3  

132240-003-01266/001.00 Grubenstr. 48  

132240-003-01291/000.00 Molkenstr. 4, 5  

132240-003-01292/000.00 Grubenstr. 48  

132240-003-01293/000.00 Grubenstr. 48  

132240-003-01294/003.00 Grubenstr. 49  

132240-003-01294/004.00 Grubenstr.  

132240-003-01294/005.00 Grubenstr. 48  

132240-003-01295/003.00 Grubenstr. 49  

132240-003-01295/004.00 Grubenstr.  

132240-003-01295/005.00 Grubenstr.  

132240-003-01295/006.00 Grubenstr. 48  

132240-003-01296/003.00 Grubenstr. 50  

132240-003-01296/004.00 Grubenstr. 49  

132240-003-01297/001.00 Grubenstr. 50  

132240-003-01297/002.00 Grubenstr. 50  

132240-003-01298/003.00 Grubenstr. 50  

132240-003-01304/004.00 Grubenstr. Teilfläche 

132240-003-01371/004.00 Grubenstr. Teilfläche 

132240-003-01371/007.00 Wollenweberstr. Teilfläche 

132241-004-01528/000.00 Karl-Planeth-Weg Teilfläche 

132241-004-01531/001.00 Karl-Planeth-Weg  
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Hansestadt Rostock
Der Oberbürgermeister

Vorlage-Nr:
Status

2014/BV/0359
öffentlich

Beschlussvorlage

Entscheidendes Gremium:
Bürgerschaft

Federführendes Amt:
Zentrale Steuerung

Beteiligte Ämter:

Datum:

fed. Senator/-in:

bet. Senator/-in:

bet. Senator/-in:

23.10.2014

OB, Roland Methling

Analyse zur Fortführung der IGA Rostock 2003 GmbH
Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

18.11.2014 Hauptausschuss Vorberatung
19.11.2014 Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus Vorberatung
03.12.2014 Bürgerschaft Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Die Bürgerschaft beschließt:
1. Die Bürgerschaft stimmt dem Szenario 2 zu.
2. Die Gesellschaft „IGA Rostock 2003 GmbH“ wird aufgelöst.
3. Die Teilaufgaben der IGA Rostock 2003 GmbH werden auf bestehende städtische 

Strukturen in Verbindung mit einem Personalübergang übertragen.
4. Der im städtischen Haushalt geordnete Zuschuss an die IGA Rostock 2003 GmbH 

wird den künftigen Aufgabenträger zugewiesen.

Beschlussvorschriften:
§ 22 Kommunalverfassung M-V

bereits gefasste Beschlüsse:
2014/DA/5591

Sachverhalt:

Der Hauptausschuss der Bürgerschaft hat in seiner Sitzung am 29.04.2014 (2014/DA/5591) 
den Beschluss gefasst, die RVV zu beauftragen, ein Konzept zur Fortführung der Großmarkt 
Rostock GmbH und der IGA Rostock 2003 GmbH zu erstellen. Da es keine 
Überschneidungen hinsichtlich der Geschäftsbereiche zwischen Großmarkt Rostock GmbH 
und der IGA Rostock 2003 GmbH gibt, wurde das Konzept zur Fortführung der Großmarkt 
Rostock GmbH bereits der Bürgerschaft in der Novembersitzung zur Beschlussfassung 
vorgelegt.

Vor diesem Hintergrund wurde die anliegende Analyse von der RVV GmbH erarbeitet. Sie 
dient der Darstellung der Ergebnisse der Untersuchung der Unternehmensstrukturen unter 
Berücksichtigung der einzelnen Geschäftsbereiche in gesellschaftsrechtlicher, inhaltlicher/ 
fachlicher und personeller Hinsicht sowie der Prüfung möglicher Synergien mit anderen 

TOP   5.2

Aktenmappe - 40 von 125



Vorlage 2014/BV/0359 der Hansestadt Rostock                                                            Ausdruck vom: 27.10.2014
Seite: 2/3

städtischen Gesellschaften oder Einrichtungen. Sie entspricht insofern dem geplanten 
inhaltlichen Ablauf der konzeptionellen Untersuchung, welche der Bürgerschaft mittels 
Informationsvorlage (2014/IV/5669) in ihrer Sitzung am 02.07.2014 zur Kenntnis gegeben 
wurde.

Aus analytischer Sicht werden durch die RVV GmbH für die Zukunft der IGA Rostock 2003 
GmbH zwei Szenarien gesehen:

Szenario 1:
Die Weiterführung der IGA Rostock 2003 GmbH in bisheriger Form, mit den 
bisherigen Aufgaben und mit der Konsequenz der Bestellung eines Geschäftsführers 
einschließlich der Behebung der personellen Defizite. Mehraufwendungen lassen sich 
nicht vermeiden, die Grundprobleme des Unternehmens bleiben ungelöst, wie

 die inhaltlich und wirtschaftlich schlechte Ausstattung und
 die zu geringe Größe für die Vielfalt und Komplexität der Aufgaben.

Eine finanzielle Untersetzung des Entwicklungskonzeptes würde nicht nur zu 
erheblichen Aufwendungen zur Umsetzung führen. Es sind dann zusätzlich 
umfangreiche Finanzmittel notwendig, um im Unternehmen neue Kapazitäten zu 
schaffen, da ein solches Projekt durch das Unternehmen in der gegenwärtigen Form 
inhaltlich und fachlich nicht abgedeckt werden kann und ist aus Sicht der Verwaltung 
nicht mehr vertretbar.

Szenario 2:
Mehraufwendungen werden nicht erwartet. Die Aufgaben werden durch bereits 
bestehende städtische Strukturen erfüllt. Zu diesem Zweck werden den 
Verwaltungseinheiten und Unternehmen sowohl bereits im Haushalt geordnete 
finanzielle Mittel als auch Personal überlassen. Insofern würde der bisher an die IGA 
gewährte Zuschuss aufgeteilt und im städtischen Haushalt entsprechend abgebildet 
werden. Das Personal würde im Rahmen einer Personalüberleitung an die 
Stadtverwaltung und an die Rostocker Messe- und Stadthallengesellschaft mbH 
übergehen.
Durch die Konzentration auf die Kernaufgaben sind Synergie-Effekte zu erwarten. 
Zudem werden Parallelstrukturen abgebaut. Gleichzeitig kann bei finanzieller 
Untersetzung das Entwicklungskonzept in der bestehenden Ämterstruktur mit weniger 
zusätzlichen personellen Kapazitäten umgesetzt werden.
Die Details einer möglichen Aufgabenübertragung müssen durch einen 
Projektkoordinator in Funktion des Geschäftsführers und Liquidators in 
Zusammenarbeit mit den beteiligten Fachämtern herausgearbeitet werden. Diese 
Funktion ist originär durch die Verwaltung der Hansestadt Rostock wahrzunehmen. 
Um einen zentralen Ansprechpartner für Belange des Parks beizubehalten, ist eine 
Projektleiterstelle innerhalb der Stadtverwaltung denkbar. Hier könnten auch etwaige 
Projektideen unter Einbeziehung der jeweiligen städtischen Kompetenzträger 
begleitet werden.
Nach vollzogener Aufgabenübertragung soll die Gesellschaft aufgegeben werden. In 
der Folge entstehen Kosteneinsparungen in begrenzter Höhe 
(Jahresabschlusskosten, Kosten der Buchführung).

Im Ergebnis muss zum jetzigen Zeitpunkt festgestellt werden, dass das im 
Gesellschaftsvertrag definierte Ziel, den IGA Park zu einem touristischen Anziehungspunkt 
überregionaler Bedeutung zu entwickeln, nicht erreicht wurde. Unter den jetzigen 
Rahmenbedingungen stellt die immanente Divergenz zwischen Park und Museum zweifellos 
ein Erschwernis dar - während der Park überwiegend von Rostockern frequentiert wird, 
generiert das Museum seine Besucher zum Großteil aus Touristen. Dies gestaltet die 
Vermarktung und Öffentlichkeitsarbeit schwierig.

Aus vorgenannten Gründen bzw. zur Optimierung der aufgabenbezogenen Prozesse ist die 
Konzentration auf Kernaufgaben geboten. Zur Effizienzsteigerung der Aufgabenträger, zur 
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Erhöhung der Veranstaltungssicherheit und zum Abbau von Parallelstrukturen wird die 
Umsetzung von Szenario (2) empfohlen.

Wichtiger Aspekt hierbei ist, dass die Teilfunktionen der IGA 
 die Veranstaltungen, 
 der Park, 
 das Museum und 
 die Umweltbildung 

erhalten bleiben. Diese Bereiche werden nur in andere Verantwortungsbereiche der 
Hansestadt Rostock überführt.

Der Aufsichtsrat hat die vorliegende Analyse in seiner Sitzung am 21.10.2014 zur Kenntnis 
genommen und hat sich mehrheitlich dafür ausgesprochen, dass die Gesellschaft im Sinne 
des Entwicklungskonzeptes fortzuführen ist, um den Park und das Schiffbau- und 
Schifffahrtsmuseum zu einem touristischen Anziehungspunkt mit überregionaler Bedeutung 
und positiver Synergien für Anwohner und Touristen zu entwickeln.

Finanzielle Auswirkungen: Keine

Roland Methling

Anlage:
Analyse zur Fortführung der IGA Rostock 2003 GmbH
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IGA Rostock 2003 GmbH 

Eine Bestandsaufnahme. 

1. Präambel 

Der Hauptausschuss der Hansestadt Rostock hat die RVV GmbH am 29.04.2014 beauftragt, 

ein Konzept zur Fortführung der Großmarkt Rostock GmbH und der IGA Rostock 2003 GmbH 

zu erstellen sowie einen Verfahrensvorschlag zur Geschäftsführerbestellung zu unterbreiten. 

Vor diesem Hintergrund wurde die vorliegende Analyse erarbeitet. Sie dient der Darstellung 

der Ergebnisse der Untersuchung der Unternehmensstrukturen unter Berücksichtigung der 

einzelnen Geschäftsbereiche in gesellschaftsrechtlicher, inhaltlicher/ fachlicher und 

personeller Hinsicht sowie der Prüfung möglicher Synergien mit anderen städtischen 

Gesellschaften oder Einrichtungen. Sie entspricht insofern dem geplanten inhaltlichen Ablauf 

der konzeptionellen Untersuchung, welcher der Bürgerschaft mittels Informationsvorlage 

(2014/IV/5669) in ihrer Sitzung am 02.07.2014 zur Kenntnis gegeben wurde. Das 

Entwicklungskonzept für den IGA Park, das die Bürgerschaft in ihrer Sitzung am 05.03.2014 

zur Kenntnis genommen hat (2013/AN/5095), war nicht Gegenstand des Prüfauftrags der 

RVV GmbH. Es wurde bei der Analyse daher nicht einer Bewertung unterzogen. Da es keine 

Überschneidungen hinsichtlich der Geschäftsbereiche zwischen der Großmarkt Rostock 

GmbH und der IGA Rostock 2003 GmbH gibt, wurde das Konzept zur Fortführung der 

Großmarkt Rostock GmbH bereits in der Bürgerschaftssitzung im November vorgelegt.  

2. Gesellschaftsrecht 

Die IGA Rostock 2003 GmbH (IGA) wurde mit Sitz in Rostock am 26. Juli 1998 gegründet. Sie 

ist eine Tochtergesellschaft der Hansestadt Rostock, welche 100 Prozent der 

Gesellschaftsanteile hält. Das Stammkapital beträgt 60.000,00 DM und ist in voller Höhe 

eingezahlt.  

Gegenstand des Unternehmens ist gemäß Gesellschaftsvertrag die Förderung des 

Naturschutzes, des Umweltschutzes, des Landschaftsschutzes, der Kunst und Kultur, der 

Bildung und Erziehung sowie der Wissenschaft und Forschung1. 

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke2. Diese 

werden im Einzelnen verwirklicht durch: 

a) Betreibung eines Schifffahrtsmuseums sowie die Ausstellung und Pflege des 

maritimen Museumsgutes, 

b) Bildungsarbeit, 

c) Durchführung von künstlerischen Aktionen in der Parkanlage, 

                                                           
1
 § 2 Nr. 1 des Gesellschaftsvertrages. 

2
 Vgl. § 2 Nr. 2 des Gesellschaftsvertrages. 
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d) Unterhaltung eines Parks zur besuchergerechten Nutzung unter besonderer 

Berücksichtigung der Anforderungen des Landschafts- und Naturschutzes und des 

Erhalts schutzwürdiger Landschaftsflächen und Biotope, 

e) Entwicklung des IGA-Parks zu einem touristischen Anziehungspunkt von 

überregionaler Bedeutung3. 

Die Gesellschaft ist selbstlos tätig. Sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 

Zwecke4. 

Die Organe der Gesellschaft sind Geschäftsführung, Aufsichtsrat und 

Gesellschafterversammlung. Darüber hinaus hat die Gesellschafterversammlung einen 

Fachbeirat mit beratender Funktion eingerichtet, ohne dass dieser ein Organ der 

Gesellschaft ist. 

Derzeit ist ein alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer bestellt, Prokura ist 

gegenwärtig nicht erteilt.  

Seit Abschluss der Internationalen Gartenbauausstellung im Jahr 2003 wurde die 

Geschäftsführung der Gesellschaft über eine Geschäftsführergestellung geregelt. Von 2004 

an hat ein Geschäftsführer einer anderen städtischen Gesellschaft die Geschäftsführung der 

IGA Rostock 2003 als Nebenaufgabe übernommen. Einen ausschließlich für die IGA 

bestellten Geschäftsführer gab es seitdem nicht.  

Seit 2005 war der Geschäftsführer der Großmarkt Rostock GmbH zugleich für die IGA 

Rostock 2003 GmbH zuständig. 

3. Aufgabenfelder (inhaltliche und fachliche Betrachtung) 

 

Mit der Geschäftstätigkeit der IGA sind vielfältige Aufgaben verbunden: 

1) Pflege der Parkanlagen 

2) Pflege und Unterhaltung des Weidendoms 

3) Unterhaltung der Bauwerke und Brücken 

4) Unterhaltung des Traditionsschiffes und der schwimmenden Objekte 

5) Betrieb des Schiffbau- und Schifffahrtsmuseums 

6) Umweltbildung 

7) Durchführung von Eigenveranstaltungen der IGA 

8) Durchführung von Fremdveranstaltungen (Konzerte u.ä.) auf der Zeltbühne 

und Festwiese 

  

                                                           
3
 Vgl. § 2 Nr. 4 des Gesellschaftsvertrages. 

4
 § 2 Nr. 5 des Gesellschaftsvertrages. 
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Das von der IGA genutzte Grundstück hat eine Größe von etwa 75 Hektar. Es befindet sich im 

Eigentum der Hansestadt Rostock und wurde der Gesellschaft unentgeltlich überlassen. Im 

Nutzungsüberlassungsvertrag vom November 1999 heißt es: „ Der Vertrag […] wird auf 

unbestimmte Zeit abgeschlossen. Er endet jedoch spätestens mit Auflösung der IGA GmbH.“5 

 

1) Pflege der Parkanlagen 

Die Pflege der Parkanlagen erfolgt überwiegend durch beauftragte Fachfirmen. Hierzu 

werden regelmäßig drei Pflegelose ausgeschrieben. Diese beziehen sich hauptsächlich auf 

Pflanzungen, Unkrautbeseitigung und Mäharbeiten. Neben Wiesen sowie Rasen- und 

Pflanzungsflächen zählen zum Parkgelände: 

 vier verbliebene Nationengärten (Japan, China, Ungarn, Holland), 

 weitere verbliebene gärtnerische Anlagen (Der Traum des kleinen Smutje, Die Welle), 

 zwei Spielplätze und eine Spiel- und Sportanlage (Inselspielplatz, Baumvasen, 

Schiffsarena), 

 Grillplatz, 

 Strand, 

 Barfußpfad und Naturerlebnispfad, 

 zahlreiche Wege, Bänke und Beschilderungen, 

 Toilettenanlagen, 

 mehrere Gewässer (Schmarler Bach, Altarm Schmarler Bach, Klostergraben Nord und 

Süd sowie sonstige Gewässer und Gewässerabschnitte) 

 ca. 20 Hektar Landschaftsschutzgebiet (Niederungsgebiet mit Schilfbewuchs und 

Holzstegen). 

Die genannten Objekte erfordern ebenfalls Pflege- oder Instandhaltungsarbeiten. Diese 

werden teils in Eigenleistung der IGA und teils durch beauftragte Fachfirmen erbracht. 

Besonderes Kennzeichen des IGA Parks ist die Mischung aus intensiv gestalteten, einfach 

gehaltenen und völlig naturbelassenen Arealen. 

Insbesondere bezüglich der Instandhaltung der Nationengärten zeigt sich die Problematik, 

dass die Internationale Gartenbauausstellung 2003 nur als temporäre Ausstellung konzipiert 

war. Bei vielen Bauten schlägt sich dies konstruktiv und qualitativ nieder, so dass die 

Instandhaltung aufwendig und zum Teil schwierig ist. So ist z.B. die weitere Nutzung des 

Holländischen Pavillons aufgrund statischer Belange der sehr hohen Stahlkonstruktion 

gegenwärtig nur bis maximal 2018 prognostizierbar. 

Im Bereich der Parkpflege fällt eine Parallelstruktur der Stadt Rostock auf. Die IGA erfüllt 

zum Großteil die gleichen Aufgaben wie das Amt für Stadtgrün, Naturschutz und 

Landschaftspflege. Sowohl Spielplatzunterhaltung, Gewässerunterhaltung, gärtnerische 

Pflege und die Vergabe von Pflegeleistungen werden in der Verwaltungseinheit erbracht.  

                                                           
5
 § 2 des Nutzungsüberlassungsvertrages. 
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Es ist einerseits anzunehmen, dass die Verwaltung hier durch Größenvorteile effizienter 

agieren kann, weil die Mitarbeiter sich auf Teilaufgaben wie Spielplatzunterhaltung oder 

Vergabe spezialisieren können. Neben der gärtnerischen Pflege in Eigenleistung laufen die 

übrigen Aufgaben in der IGA hingegen in einer Teilzeitstelle zusammen, was zu 

Kapazitätsbeschränkungen führt. Andererseits ist der Pflegestandard im IGA Park 

gegenwärtig höher als in öffentlichen Rostocker Parkanlagen, die durch die Stadtverwaltung 

betreut werden. 

 

2) Pflege und Unterhaltung des Weidendoms 

Der Weidendom im IGA Park gilt als das größte lebende Bauwerk der Welt. Im Weidendom 

werden von Mai bis September Gottesdienste und Veranstaltungen durchgeführt. Der 

Weidendom wird durch den Verein Freundeskreis Weidendom e.V. betrieben.  

Auch der Weidendom war konstruktiv nicht als dauerhaftes Objekt konzipiert. Dessen 

dauerhafte Instandhaltung erforderte in der Folge Maßnahmen, die der Betreiberverein 

allein personell und materiell nicht leisten konnte. Vor diesem Hintergrund beschloss der 

Aufsichtsrat der IGA im Jahr 2011, den Freundeskreis Weidendom e.V. hinsichtlich der Pflege 

des Weidendoms und der Veranstaltungs- und Werbekosten durch die Gesellschaft zu 

unterstützen. Durch die IGA wurde eine Bewässerungsanlage installiert, eine 

Stützkonstruktion eingebaut und das Zeltdach erneuert. Die Unterhaltungs- und 

Instandhaltungsaufwendungen der IGA für den Weidendom gestalten sich wie folgt. 

 2012 2013 2014 (V’Ist) 

Summe in TEUR 18 15 51 

Die Unterstützungsleistungen zum Erhalt des Weidendoms sind durch den 

Gesellschaftszweck der IGA abgedeckt. 

 

3) Unterhaltung der Bauwerke und Brücken 

Auf dem Areal des IGA Parks befinden sich sechs Brückenbauwerke: 

 die Messebrücke II, 

 die Nordbrücke, 

 die Aussichtsbrücke, 

 die Klostergrabenbrücke, 

 der Klostergrabendurchlass und 

 der Steg zum Schöpfwerk. 

Weitere Bauwerke sind der Messeturm, die Treppenstufenanlage am Traditionsschiff, die 

Steganlage am Traditionsschiff und die Pier sowie das Mecklenburger Hallenhaus, 

Kassenhäuser, Pavillons (Cafés, Info), Container und die Zeltbühne. 
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Zur Unterhaltung und Instandhaltung der vorgenannten Bauwerke ist umfangreiches 

technologisches Wissen erforderlich. Betriebsintern ist dies gegenwärtig personell nur 

unzureichend abgedeckt. Faktisch gestaltet sich eine Lösung schwierig, da die Vielfalt der 

technologischen Belange einerseits Spezialisierung gebietet, deren Quantität andererseits 

die Auslastung einer Vollzeitstelle kritisch erscheinen lässt. In der Konsequenz werden 

derzeit viele Aufgaben fremdvergeben. Zugleich gestaltet sich ein kritisches Hinterfragen 

hinsichtlich Notwendigkeit und Umfang auszuführender Maßnahmen schwierig, weil eine 

interne fachlich fundierte Diskussion gegenwärtig nur selten gewährleistet werden kann.  

Insbesondere hinsichtlich der Brückenunterhaltung bestehen erhebliche Schnittmengen 

mit der Verwaltung der Hansestadt Rostock. Auch die Brücken im IGA Park sind Eigentum 

der Hansestadt und wurden der IGA im Rahmen des Nutzungsüberlassungsvertrages 

überantwortet. Die IGA ist bezüglich vorgeschriebener Prüfintervalle und 

Instandhaltungsmaßnahmen gegenüber dem Tief- und Hafenbauamt rechenschaftspflichtig, 

da das Tiefbauamt für Brücken zuständig ist. Daher ist dort die erforderliche technologische 

Fachkompetenz durch Brückenbauingenieure abgedeckt. Zudem kann auf Ingenieure 

weiterer Spezialisierungsrichtungen zurückgegriffen werden, da das Tiefbauamt öffentlich 

gewidmete und öffentlich zugängliche Verkehrsanlagen verantwortet.  

 

4) Unterhaltung des Traditionsschiffes und der schwimmenden Objekte 

Das Traditionsschiff ist Eigentum der IGA. Die übrigen schwimmenden Objekte sind 

 Schwimmkran „Langer Heinrich“, 

 Betonschiff „Capella“, 

 Hebeschiff „1. Mai“. 

Sie sind Leihgaben der Hansestadt Rostock, wobei die Verkehrssicherungspflicht und die 

laufende Unterhaltung der IGA obliegen. Instandhaltungen wesentlichen Ausmaßes liegen 

im Verantwortungsbereich der Stadt. Im Namen des Leihgebers ist das Amt für Kultur, 

Denkmalpflege und Museen zuständig. 

Die Liegeplatzgenehmigungen für alle schwimmenden Objekte werden durch den 

Hafenkapitän erteilt. In seinen Verantwortungsbereich fallen auch das Hafengelände der IGA 

sowie der öffentliche Anleger an der Pier. Während die Bewirtschaftung durch die IGA 

erfolgt, ist die Ordnung und Sicherheit als hoheitliche Aufgabe dem Hafen- und 

Seemannsamt zugeordnet. In beiderlei Hinsicht, Objekt und Ort, bestehen folglich 

Schnittstellen und Schnittmengen mit der Verwaltung der Hansestadt Rostock. 

Zur Unterhaltung und Instandhaltung der schwimmenden Objekte ist spezielles Fachwissen 

aus dem Bereich Schiffbauingenieurwesen erforderlich. Da dies gegenwärtig 

unternehmensintern nicht abgebildet werden kann, werden entsprechende Leistungen 

fremdvergeben. 
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5) Betrieb des Schiffbau- und Schifffahrtsmuseums 

Das Schiffbau- und Schifffahrtsmuseum ist seit 2004 Teil der IGA Rostock 2003 GmbH. Das 

Traditionsschiff beherbergt eine Dauerausstellung sowie zusätzlich wechselnde 

Sonderausstellungen. Zum Museum zählen außerdem die weiteren schwimmenden Objekte, 

die Außenobjekte der Freiluftausstellung und die Historische Bootswerft.  

Das Museum verzeichnet gegenwärtig etwa 28.000 Besucher jährlich. In den 

besucherstärksten Monaten Juli und August beträgt der Anteil der Touristen etwa 90 %6. 

Gemäß Museumskonzept der Hansestadt Rostock präsentiert sich das Schiffbau- und 

Schifffahrtsmuseum schwerpunktmäßig als Museum für maritime Technik. Damit steht es als 

technisches Museum im Wettbewerb mit dem phanTECHNIKUM in Wismar und dem 

Historisch-Technischen Museum Peenemünde.  

Gerade im Vergleich mit anderen Museen, auch in Rostock, wird deutlich, dass die 

Dauerausstellung einer konzeptionellen Überarbeitung und Modernisierung bedarf. 

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Zielgruppe für ein technisches Museum eher klein 

ausfällt. Daher ist nach fachkundiger Aussage eine Verknüpfung mit Inhalten 

empfehlenswert, die Emotionalität und Spannung erzeugen. Über das Schiff als 

Hauptattraktion könnten die Themen Meer, Hafen und Schifffahrt erlebbar gemacht 

werden, um die Zielgruppe zu erweitern. Nach Definition von Selbstbild und Zielstellung des 

Museums sollte auf dieser Grundlage die Ausstellung neu ausgerichtet sowie das Marketing 

konzipiert und veranlasst werden. 

Unter den gegenwärtigen Rahmenbedingungen gestaltet sich eine solche tiefgründige 

Selbstbefassung eher schwierig. Hier erweist es sich als Nachteil, dass nur eine sehr geringe 

Verzahnung mit den übrigen städtischen Museen und dem Amt für Kultur, Denkmalpflege 

und Museen gegeben ist. Dortige Lerneffekte können insofern nicht genutzt werden. 

Zugleich muss eingeschätzt werden, dass der Betrieb eines Museums als ein Teil von vielen 

innerhalb eines komplexen Unternehmens nicht praktikabel ist. Hier scheint eine 

Konzentration auf die Kernaufgabe – Betrieb, inhaltliche Ausgestaltung und Vermarktung 

eines Museums – geboten. Da die Unterhaltskosten des Schiffs relativ hoch sind, erscheint 

das Modell eines Betreibervereins unrealistisch. Bei einer gemeinnützigen GmbH bleibt die 

Problematik der Zuschussabhängigkeit und der Schnittstellen zur Stadtverwaltung 

unverändert bestehen. Beides sollte vermieden werden, um das Schiffbau- und 

Schifffahrtsmuseum wieder in stärkerem Maße in die gesamtstädtische 

Museumslandschaft zu integrieren. Zudem sind Denkmalpflege und Unterhaltung eines 

Museums öffentliche Aufgaben im klassischen Sinne, die eine klare Zuordnung zur 

Stadtverwaltung rechtfertigen würden. 

  

                                                           
6
 Besucherbefragung 2012, N = 400. 
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6) Umweltbildung 

Hierbei handelt es sich um ein städtisches Bildungsangebot für Schulen und Kitas. Etwa 100 

bis 130 Gruppen nutzen im Jahr das vielfältige Angebot der Umweltbildung. Die Einnahmen 

decken den Aufwand für Honorare und Materialien nicht. Jedoch sind Förderung von Natur- 

und Umweltschutz sowie Bildungsarbeit explizit im Gesellschaftszweck benannt. Zudem 

besteht eine Fördermittelbindung bis zum 12.10.2015, die das Mecklenburger Hallenhaus 

zur Nutzung für „Veranstaltungen von Trägern der Umweltbildung, mit Schulen 

(insbesondere „Grünes Klassenzimmer“) […] sowie zu Ausstellungs- und sonstigen 

kulturellen Zwecken“7 vorgibt. Die IGA führt die Maßnahmen der Umweltbildung über 

Honorarkräfte durch. Sie ist insofern vorrangig eine Plattform zur Konzipierung und 

Vermittlung dieser Bildungsangebote. Sie stellt des Weiteren das Parkgelände und die 

Materialien zur Verfügung. Im Rahmen der Umweltbildung werden außerdem jährlich etwa 

15 Vortragsveranstaltungen im IGA Park durchgeführt (davon 3 Vogelstimmenexkursionen 

und eine Fledermausnacht). Hinzu kommen das Umweltkinderfest im Sommer und das 

Weihnachtsbasteln mit Naturmaterialien am Jahresende.  

Die schulischen Angebote der Umweltbildung werden in besonderem Maße von 

Einrichtungen aus den anliegenden Wohngebieten wahrgenommen. Angesichts der 

Anwohnerstruktur dürfte dabei wohl die preiswerte Gestaltung neben der räumlichen Nähe 

Entscheidungsfaktor sein. 

 

7) Durchführung von Eigenveranstaltungen der IGA 

Die Eigenveranstaltungen der IGA werden als Imageveranstaltungen durchgeführt und sind 

nicht auf Kostendeckung ausgerichtet. Angesichts des erhobenen Parkeintritts in Höhe von 

einem Euro je Person (ab 7 Jahren) ist dies tatsächlich schwer zu erreichen. Die 

Besucherzahlen der Eigenveranstaltungen liegen jeweils bei etwa 3.000 bis 4.000. Zu den 

Eigenveranstaltungen zählen z.B. das Osterfest, das Kirschblütenfest und das Laternenfest, 

aber auch die LichtKlangNacht. Der personelle und materielle Aufwand insbesondere für die 

letztgenannte Veranstaltung ist erheblich. 

Angesichts der Besucherzahlen ist davon auszugehen, dass die Eigenveranstaltungen, wie 

auch der Park insgesamt, vorwiegend von den Bewohnern der umliegenden Stadtteile 

frequentiert werden. 

  

                                                           
7
 Änderungsbescheid vom 26.10.2005 zum Zuwendungsbescheid vom 17.04.2003, Ministerium für Ernährung, 

Landwirtschaft, Forsten und Fischerei MV. 
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8) Durchführung von Fremdveranstaltungen (Konzerte u.ä.) auf der Zeltbühne und 

Festwiese 

Die IGA vermietet ihr Gelände, d.h. die Festwiese und die Zeltbühne, nebst Backstage-

einrichtungen an Veranstalter zur Durchführung von Konzerten. Hierbei tritt die IGA als 

Überlasser auf, sie überträgt die Pflichten der zugrundeliegenden Rechtsnormen auf den 

Veranstalter. Dennoch haftet sie selbst für deren Erfüllung. Dies bezieht sich hauptsächlich 

auf die Vorgaben der Versammlungsstättenverordnung. Darin sind in erster Linie 

Sicherheitsbelange geregelt wie die Bereitstellung von Sanitätern, Ordnungskräften und 

Gewährleistung von Rettungswegen. Auch die Bereitstellung von Toiletten zählt dazu. Die 

Anforderungen sind in Abhängigkeit von der Besucheranzahl differenziert.  

Bei Bedarf stellt die IGA auch Bühnenbauelemente und Bestuhlung zur Verfügung. Die 

Veranstalter schätzen die gute Medienversorgung vor Ort. Der IGA Park ist ein geeigneter 

und anerkannter Open Air-Standort, zudem gibt es kaum Alternativen im näheren Umfeld. 

Äußerst günstig ist die infrastrukturelle Anbindung des Geländes. Die örtliche Infrastruktur 

ist für Großveranstaltungen ausgelegt, sowohl für die Anreise mit PKW als auch per ÖPNV. 

Dies gilt auch für die notwendigen Parkplätze, welche jedoch nicht im Einflussbereich der 

IGA sind. Die entgeltpflichtigen Parkplätze werden von der Rostocker Messe- und 

Stadthallengesellschaft mbH bewirtschaftet. Hier sind folglich organisatorische 

Abstimmungen zwischen beiden Unternehmen notwendig, um zu vermeiden, dass zeitgleich 

Großveranstaltungen in Messehalle und IGA Park stattfinden, welche dieselben Parkplätze 

beanspruchen würden.  

Gegenwärtig hat der IGA Park eine dauerhafte Genehmigung für Veranstaltungen mit bis zu 

13.700 Besuchern. Darüber hinaus gehende Veranstaltungen sind gesondert zu beantragen. 

So wurde zum G8-Gipfel eine Zulassung für bis zu 65.000 Besucher erteilt, tatsächlich waren 

55.000 Besucher vor Ort. Dies zeigt das Potential der örtlichen Gegebenheiten. 

Die Beschränkungen durch den Immissionsschutz sind zu beachten. Zum Schutz der 

Anwohner vor Lärmbeeinträchtigungen sind Anzahl und Frequenz zulässiger 

Veranstaltungen reglementiert. Zuständige Ordnungsbehörde ist das Amt für Umweltschutz. 

Eine Besonderheit ist die Zeltbühne. Sie verfügt über eine außerordentlich gute Akkustik und 

ist geeignet für Konzerte mit bis zu 4.000 Besuchern. Sie bietet Wetterschutz und insofern 

eine Minimierung des Risikos im Open Air-Bereich.  

Der Bereich Veranstaltungen in der IGA ist nur mit 1,5 Stellen ausgestattet. Diese sind 

zusätzlich verantwortlich für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit. Hier bestehen zweifelsfrei 

kapazitative Beschränkungen. So wird z.B. gegenwärtig in keiner Form Akquise betrieben. 

Hinsichtlich der Veranstaltungen bestehen erhebliche Schnittmengen mit der Rostocker 

Messe- und Stadthallengesellschaft mbH (RMSG). Wenngleich das Open Air-Geschäft eine 

Spezifik im Konzertwesen darstellt, gibt es doch zahlreiche Parallelen zum Geschäftsfeld der 

RMSG. Gegenüber der IGA verfügt die RMSG jedoch über mehr Personal und kann so 

wesentlich mehr Veranstaltungen abwickeln. Zudem besitzt sie eine ausgewiesene 
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Professionalität im Veranstaltungsbereich, die sich in der Vermarktung, der Kalkulation und 

insbesondere der Handhabung von Sicherheitsbelangen bei Veranstaltungen zeigt. Hier 

profitiert die RMSG von Größen- und Mengeneffekten, die der IGA aufgrund der geringen 

Kapazität verwehrt bleiben. 

 

4. Interne Strukturen (organisatorische und personelle Analyse) 

Die Analyse der Unternehmensorganisation zeigt auf, dass die betriebsinternen Abläufe 

bislang sehr stark auf die Geschäftsführung zugeschnitten sind. Gegenwärtig ist die 

Geschäftsführung zu 90 Prozent der verfügbaren Zeit mit operativen Aufgaben befasst, 

sodass nahezu kein Raum für konzeptionelle oder strategische Überlegungen besteht, zumal 

der Geschäftsführer in Doppelfunktion sowohl für die Großmarkt GmbH als auch die IGA 

Rostock 2003 GmbH tätig ist.  

Derzeit ist faktisch keine zweite Leitungsebene etabliert, was als problematisch eingeschätzt 

wird. Insbesondere bei der Abwicklung des Zahlungsverkehrs gibt es starke zeitliche und 

personelle Abhängigkeiten. Im Ernstfall besteht hier ein strukturelles Risiko für die juristische 

Vertretung des Unternehmens. Eine Übertragung des Vier-Augen-Prinzips auf weitere 

betriebliche Prozesse ist denkbar.  

Die aufgabenbezogene Unternehmensorganisation erscheint suboptimal strukturiert. Häufig 

mangelt es an klaren Weisungsbeziehungen, d.h. Regelungen zur Über- oder Unterstellung. 

Gegenwärtig beschäftigt die IGA 25 Mitarbeiter. Davon sind drei Mitarbeiter geringfügig 

Beschäftigte und weitere 8 Mitarbeiter sind Teilzeitbeschäftigte. Die Belegschaft der IGA ist 

überaltert, 60 % der Mitarbeiter sind älter als 60 Jahre. 

30-39 Jahre 40-49 Jahre 50-59 Jahre über 60 Jahre Summe 

1 1 8 15 25 

4 % 4 % 32 % 60 % 100 % 

 

5. Wirtschaftliche Verhältnisse 

Die IGA ist ein geborener Verlustbetrieb und wird dauerhaft auf Zuschüsse der Hansestadt 

Rostock als Gesellschafterin angewiesen sein. Der Betrieb eines Museums ist gemeinnützig 

und nicht einbringlich. Der Betrieb eines Landschaftsparks ist ebenfalls nicht gewinnträchtig. 

Lediglich der Bereich der Veranstaltungen, hier vornehmlich die Fremdveranstaltungen, kann 

höhere Einnahmen generieren. Diese können jedoch die Gesamtaufwendungen des 

Unternehmens nicht decken. Die IGA erhielt seit 2007 jährlich einen Zuschuss zwischen 1,7 

und 2,0 Millionen Euro. 

Kennzeichnend für den Geschäftsverlauf der IGA ist die Saisonalität. In jedem Bereich ist der 

Sommer Saison: im Park und im Veranstaltungsbereich wegen der Wetterabhängigkeit und 
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im Museum aufgrund der Abhängigkeit vom Tourismus. Typisch ist außerdem die hohe 

Risikobehaftung im Open Air-(Konzert)Geschäft. 

Die Gesellschaft verfügt über kein nennenswertes Vermögen. Das Anlagevermögen beläuft 

sich lediglich auf knapp 6,4 Prozent der Bilanzsumme. Wesentlicher Vermögensgegenstand 

ist die Liquiditätsreserve zur Deckung der Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten. 

Die Rückstellungen wurden zum überwiegenden Teil im Zusammenhang mit offenen 

Rechtsstreitigkeiten gebildet, die ihren Ursprung in der Bauphase der Internationalen 

Gartenbauausstellung 2003 haben. 

 

 2012 2013 

Umsatz 

davon Museum 

davon Park 

davon Veranstaltungen 

davon Übrige 

241 T€ 

68 T€ 

67 T€ 

88 T€ 

18 T€ 

272 T€ 

64 T€ 

71 T€ 

118 T€ 

19 T€ 

Personalaufwand 563 T€ 565 T€ 

Abschreibungen 45 T€ 53 T€ 

Investitionen 46 T€ 46 T€ 

Jahresergebnis 1 T€ 0 T€ 

Anlagevermögen 135 T€ 128 T€ 

Rückstellungen 1.485 T€ 1.427 T€ 

Bilanzsumme 2.350 T€ 2.010 T€ 

 

Zur Vorbereitung und Durchführung der Internationalen Gartenbauausstellung sind 

zahlreiche Fördermittel durch verschiedenste Institutionen gewährt worden. 

Fördermittelempfänger war teils die IGA Rostock 2003 GmbH und teils die Hansestadt 

Rostock. Zum überwiegenden Teil waren die Mittel entweder nicht mit einer Bindefrist 

versehen oder diese ist zwischenzeitlich abgelaufen. Eine Ausnahme bilden die folgenden 

Sachverhalte: 
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Bezeichnung Zuwendungsgeber Zuwendungs-

empfänger 

Betrag Bindefrist 

Mecklenburger 

Hallenhaus 

Ministerium für 

Ernährung, Land-

wirtschaft, Forsten 

und Fischerei MV 

IGA Rostock 2003 

GmbH 

1,02 Mio. € 12.10.2015 

Warnowpromenade Landesförderinstitut 

MV 

Hansestadt 

Rostock 

8,4 Mio. € 17.12.2033 

Schiffsarena Sozialministerium 

MV 

Hansestadt 

Rostock 

375 T€ 2028 

 

6. Analyse zweier Szenarien 

Zum jetzigen Zeitpunkt muss festgestellt werden, dass das im Gesellschaftsvertrag definierte 

Ziel, den IGA Park zu einem touristischen Anziehungspunkt überregionaler Bedeutung zu 

entwickeln, nicht erreicht wurde. Faktisch wird der IGA Park überwiegend von den 

Anwohnern der umliegenden Stadtteile genutzt. Möglicherweise war der beschriebene 

Anspruch von vornherein nicht zu erfüllen. Schließlich gibt es in der Region und darüber 

hinaus eine hohe Dichte touristischer Ziele. Sie alle werben in der kurzen Saison um 

dieselben Touristen und daneben um die verhältnismäßig wenigen Einwohner mit relativ 

geringer Kaufkraft. Zugleich befinden sich alle gleichermaßen in Konkurrenz zum regionalen 

Hauptanziehungspunkt für Touristen und Einwohner: dem Ostseestrand. Hier gereicht es 

dem IGA Park weiterhin zum Nachteil, dass er ein wetterabhängiges Freiluftziel darstellt. 

Dieser Umstand gilt für das Schiffbau- und Schifffahrtsmuseum nicht, das Museum ist 

durchaus eine Schlechtwettervariante der Urlaubs- und Freizeitgestaltung. Jedoch konnte 

die Kombination von Park und Museum bisher nur schwer vermittelt werden. Auch bleibt 

festzuhalten, dass es in den zurückliegenden Jahren nicht gelungen ist, das Schiffbau- und 

Schifffahrtsmuseum tatsächlich in das übrige Unternehmen zu integrieren.  

Unabhängig davon sollten die Erwartungen in Bezug auf Besucherzahlen für das Museum 

realistisch gehalten werden. Einerseits befindet sich das Museum (wie bereits dargestellt) im 

Wettbewerb mit technischen Museen in der Region, mit Museen anderer 

Themenschwerpunkte wie dem Deutschen Meeresmuseum in Stralsund und darüber hinaus 

mit anderen touristischen Zielen wie z. B. dem Zoo Rostock. Andererseits erreichen 

überhaupt nur zehn Prozent der Museen in Deutschland mehr als 50.000 Besucher jährlich8. 

  

                                                           
8
 Vgl. Institut für Museumsforschung, Berlin 2013, Statistische Gesamterhebung an den Museen der 

Bundesrepublik Deutschland für das Jahr 2012, Heft 67, S. 18. 
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Unter den jetzigen Rahmenbedingungen stellt die immanente Divergenz zwischen Park und 

Museum zweifellos eine Erschwernis dar: während der Park überwiegend von Rostockern 

frequentiert9 wird, generiert das Museum seine Besucher zum Großteil aus Touristen. Dies 

gestaltet die Vermarktung und Öffentlichkeitsarbeit schwierig, für die zudem eine 

konzeptionelle Unterlegung fehlt.  

Während das Museum und das Traditionsschiff über touristisches Potential verfügen, wird 

dies für den Park eher kritisch eingeschätzt. Wie bereits im Entwicklungskonzept ausgeführt 

wurde, weckt der Name „IGA Park“ Erwartungen, die gegenwärtig nicht mehr erfüllt werden 

können. Von den Dingen, die die Internationale Gartenbauausstellung 2003 gekennzeichnet 

haben, ist nur noch wenig existent. Durch den mittlerweile hohen zeitlichen Abstand zur 

Ausstellung wird eine überregionale Anziehungskraft des Parks auch künftig für 

unwahrscheinlich gehalten. Die Schaffung einer weiteren touristischen Attraktion in Form 

des Parks wäre, wenn überhaupt, nur mit sehr hohem finanziellen Aufwand zu erreichen. 

Analog zur derzeitigen Nutzung sollte daher die Funktion des Anwohnerparks gestärkt 

werden. Im Übrigen war die Schaffung eines Anwohnerparks in Verbindung mit der 

Renaturierung des Areals eine ursprüngliche Prämisse im Wettbewerbsverfahren im Vorfeld 

der Internationalen Gartenbauausstellung 2003. Insofern wäre es nunmehr konsequent, 

diesen Ansatz fortzuführen.  

Wünschenswert wäre ein stärkeres Bewusstsein für den Wert und die Qualität der 

Parkanlage durch die Rostocker. Möglicherweise kann in einem ersten Schritt die 

Identifikation über einen bürgerbeteiligten Prozess der Namensfindung und Umbenennung 

gefördert werden. Es wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die Namensführung mit 

dem Zusatz „IGA“ in regelmäßigen Intervallen durch entsprechende Instanzen außerhalb der 

Hansestadt Rostock genehmigungspflichtig ist. Der IGA Park in Rostock ist ein sehr seltenes 

Beispiel für die Weiternutzung des Zusatzes nach Abschluss der jeweiligen 

Gartenbauausstellung (IGA oder BUGA). Im Regelfall ist dies eher unüblich. 

Um den Nutzungsgrad des Parks unter den Einwohnern Rostocks zu erhöhen, wären 

außerdem Eintrittsregelungen und Wegebeziehungen zu überprüfen. Auch zu diesen 

Aspekten finden sich Ausführungen im Entwicklungskonzept. Die steuerlichen Gründe für 

eine Eintrittspflicht sind zwischenzeitlich hinfällig, so dass alle Optionen gegeben sind. Die 

Signalfunktion des Preises sollte dabei berücksichtigt werden, der Preis vermittelt demnach 

den Wert einer Sache. (Bei öffentlichen Gütern, wie z.B. einer öffentlichen Parkanlage, 

greifen die regulären Preismechanismen hingegen nicht.)  

Jährlich verzeichnet der Park etwas mehr als Einhunderttausend Besucher10. Um diese Zahl 

zu steigern, könnten Projekte zur weiteren Belebung des Areals geprüft und gegebenenfalls 

verfolgt werden. Denkbare Ansätze könnten beispielhaft sein: 

                                                           
9
 Besucherbefragung 2009, N = 14.925, HRO: 65,5 %, übrige BRD: 33,4 %, Ausland: 1,1 %. 

10
 Nach Abzug der Besucher von Museum und Veranstaltungen. 
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 Einrichten einer offiziellen Badestelle am Warnowstrand, 

 Nutzung der Pier als Basis einer weiteren Schwimmsteganlage der 

Parkhausgesellschaft Rostock mbH (PGR, Tochterunternehmen der WIRO) oder 

 Errichtung einer Wasserskianlage an der Pier durch einen privaten Investor, 

 Skaterpark bei der Schiffsarena (gemäß Entwicklungskonzept), 

 Verkehrsgarten, 

 Zelt- oder Campingplatz.  

Mit der Realisierung des Projektes der RMSG11, am Standort eine neue Stadthalle zu 

errichten, würde das Parkgelände eine weitere Belebung erfahren. Auch wechselseitige 

Beziehungen mit dem Schiffbau- und Schifffahrtsmuseum könnten dann ausgebaut werden, 

indem in Örtlichkeiten des Museums Teile von Konferenz- oder Tagungsveranstaltungen 

durchgeführt werden. 

Aus analytischer Sicht sehen wir für die Zukunft der IGA zwei Szenarien: 

(1) Weiterführung der IGA in ihrer bisherigen Form und mit bisherigen Aufgaben mit der 

Konsequenz der Bestellung eines Geschäftsführers und Behebung der personellen 

Defizite, 

(2) Spezialisierung und Übertragung der Teilaufgaben auf bestehende städtische 

Strukturen in Verbindung mit Personalübergang und Zuweisung finanzieller Mittel. 

Bei Szenario (1) sind aus unserer Sicht mit Sicherheit Mehrkosten gegenüber der jetzigen 

Situation anzunehmen. Zugleich können die Grundprobleme des Unternehmens nicht gelöst 

werden:  

 die inhaltlich und wirtschaftlich schlechte Ausstattung und 

 die zu geringe Größe für die Vielfalt und Komplexität der Aufgaben. 

Eine finanzielle Untersetzung des Entwicklungskonzepts würde nicht nur zu erheblichen 

Aufwendungen zur Umsetzung führen. Es sind dann zusätzlich umfangreiche Finanzmittel 

notwendig, um im Unternehmen neue Kapazitäten zu schaffen, da ein solches Projekt durch 

das Unternehmen in der gegenwärtigen Form inhaltlich und fachlich nicht abgedeckt werden 

kann. Dieses Szenario ist aus unserer Sicht nicht zielführend und wird daher an dieser Stelle 

nicht weiter verfolgt. 

Bei Szenario (2) erwarten wir keine Mehrkosten. Die Aufgaben werden durch bereits 

bestehende städtische Strukturen erfüllt. Zu diesem Zweck werden den 

Verwaltungseinheiten und Unternehmen sowohl finanzielle Mittel als auch Personal 

überlassen. Insofern würde der bisher an die IGA gewährte Zuschuss aufgeteilt und im 

städtischen Haushalt der Verwaltungsausgaben abgebildet. Das Personal würde im Rahmen 

von Personalüberleitung an die Stadtverwaltung und die RMSG übergehen.  
                                                           
11

 Rostocker Messe- und Stadthallengesellschaft mbH. 
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Durch die Spezialisierung auf Kernaufgaben sind Effizienzgewinne zu erwarten. Zudem 

werden Parallelstrukturen aus städtischer Sicht abgebaut. Gleichzeitig kann nach unserer 

Einschätzung bei finanzieller Untersetzung das Entwicklungskonzept in der bestehenden 

Ämterstruktur mit weniger zusätzlichen personellen Kapazitäten umgesetzt werden als in 

der Struktur gemäß Szenario (1).  

Eine Aufgabenzuordnung kann sich wie folgt gestalten.  

Aufgabe/ Objekt Künftiger Aufgabenträger 

Parkpflege Amt für Stadtgrün, Naturschutz und 

Landschaftspflege 

Weidendom Amt für Stadtgrün, Naturschutz und 

Landschaftspflege 

Baucamp Amt für Stadtgrün, Naturschutz und 

Landschaftspflege 

Brücken und öffentliche Verkehrsanlagen Tief- und Hafenbauamt 

Traditionsschiff und schwimmende Objekte Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen 

Hafen- und Seemannsamt 

Schiffbau- und Schifffahrtsmuseum Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen 

Veranstaltungen Rostocker Messe- und 

Stadthallengesellschaft mbH 

Zeltbühne Rostocker Messe- und 

Stadthallengesellschaft mbH 

Mecklenburger Hallenhaus Kommunaler Eigenbetrieb 

„Objektbewirtschaftung und –entwicklung“ 

der Hansestadt Rostock 

Umweltbildung Umweltamt 

laufende juristische Verfahren Tief- und Hafenbauamt 

Rechtsamt 

Eigenveranstaltungen Stadtteilmanager 

Projektentwicklung/ -begleitung Projektstelle in der Stadtverwaltung 
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Die Details einer möglichen Aufgabenübertragung müssen durch einen Projektkoordinator 

in Funktion des Geschäftsführers und Liquidators in Zusammenarbeit mit den beteiligten 

Fachämtern herausgearbeitet werden. Diese Funktion ist originär durch die Verwaltung der 

Hansestadt Rostock wahrzunehmen. 

Die Übertragung der Teilaufgaben der IGA auf städtische Strukturen dürfte auch aus 

Fördermittelsicht nicht kritisch sein, da die Hansestadt Rostock häufig selbst der 

Zuwendungsempfänger war. Hier hat eine Abstimmung mit den zuständigen Ministerien 

durch die Stadt zu erfolgen. 

Um einen zentralen Ansprechpartner für Belange des Parks beizubehalten, ist eine 

Projektleiterstelle innerhalb der Stadtverwaltung denkbar. Hier könnten auch etwaige 

Projektideen unter Einbeziehung der jeweiligen städtischen Kompetenzträger begleitet 

werden.  

Nach vollzogener Aufgabenübertragung soll die Gesellschaft aufgegeben werden. In der 

Folge entstehen Kosteneinsparungen in begrenzter Höhe (Jahresabschlusskosten, Kosten der 

Buchführung). 

 

7. Fazit und Empfehlung 

Die Aufgaben der IGA sind zu vielfältig und zu komplex, um sie sinnvoll innerhalb eines 

Unternehmens abzubilden. Es bestehen zudem zahlreiche aufgabenbezogene 

Parallelstrukturen zwischen IGA und der städtischen Verwaltung sowie der Rostocker Messe- 

und Stadthallengesellschaft.  

Bei einer finanziellen Untersetzung des Entwicklungskonzepts kann dies in der bestehenden 

Ämterstruktur mit weniger zusätzlichen personellen Kapazitäten weiterentwickelt werden 

als bei einer Umsetzung innerhalb der IGA in der gegenwärtigen Form. 

Zur Optimierung der aufgabenbezogenen Prozesse sind aus unserer Sicht Spezialisierung und 

Konzentration auf Kernaufgaben geboten. Zur Effizienzsteigerung der Aufgabenträger, zur 

Erhöhung der Veranstaltungssicherheit und zum Abbau von Parallelstrukturen empfehlen 

wir daher die Umsetzung von Szenario (2): 

Spezialisierung und Übertragung der Teilaufgaben der IGA auf bestehende städtische 

Strukturen in Verbindung mit Personalübergang und Zuweisung finanzieller Mittel an die 

künftigen Aufgabenträger. 

Die Teilfunktionen der IGA, die Veranstaltungen, der Park, das Museum und die 

Umweltbildung bleiben dabei erhalten, werden aber in andere Verantwortungsbereiche der 

Hansestadt Rostock überführt. 
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Hansestadt Rostock
Der Oberbürgermeister

Vorlage-Nr:
Status

2014/IV/0045
öffentlich

Informationsvorlage

Federführendes Amt:
Bauamt

Beteiligte Ämter:
Rechtsamt

Datum:

fed. Senator/-in:

bet. Senator/-in:

bet. Senator/-in:

01.07.2014

S 4, Holger Matthäus

Anpassung der Straßenbaubeitragssatzung
Beschluss-Nr. 2012/AN/4193 vom 30.01.2013
Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

11.11.2014 Bau- und Planungsausschuss Kenntnisnahme
13.11.2014 Finanzausschuss Kenntnisnahme
19.11.2014 Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus Kenntnisnahme
20.11.2014 Ausschuss für Stadt- und Regionalentwicklung, Umwelt und Ordnung

Kenntnisnahme
03.12.2014 Bürgerschaft Kenntnisnahme

Beschlussvorschriften:

Kommunalverfassung M-V § 22, Abs. 3

bereits gefasste Beschlüsse:

Beschl.-Nr. 2012/AN/4193 vom 30.01.2013

Sachverhalt:
Die Bürgerschaft hat am 30.01.2013 beschlossen, die Straßenbaubeitragssatzung der 
Hansestadt Rostock (StrBBS) in Bezug auf die Höhe der auf die Anlieger umzulegenden 
Kosten und auf die Berücksichtigung von spezifischen Besonderheiten der umlagefähigen 
Maßnahmen den tatsächlichen und rechtlichen Gegebenheiten anzupassen.
 
Auf Grund des sich aus dem  o.g. Beschluss der Bürgerschaft ergebenden Auftrages wurde 
durch Prof. Dr. Olaf Reidt, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Verwaltungsrecht, Berlin, die 
Festlegung der Höhe der umzulegenden Anteile am beitragsfähigen Aufwand (§ 4 Abs. 1 
StrBBS) unter Berücksichtigung von städtebaulichen, denkmalpflegerischen oder 
touristischen Besonderheiten der umlagefähigen Maßnahmen geprüft. 

Das Gutachten liegt jetzt vor (Anlage) und kommt u.a. zu den wesentlichen Ergebnissen, 
dass eine Änderung der StrBBS nicht erforderlich ist und Überwiegendes dafür spricht, dass 
für den im Auftrag angesprochenen höherwertigen Ausbau aus denkmalpflegerischen, 
touristischen und städtebaulichen Gründen weder ein Abweichen von den Regelsätzen noch 
der Erlass einer Sondersatzung gerechtfertigt wäre. Lediglich für den besonderen Einzelfall, 
in dem ein besonderer erhöhter Vorteil für die Allgemeinheit vorliegt und auch dann nur in 
engen Grenzen kann eine Sondersatzung erlassen werden. Dieses sieht die StrBBS unter 
§ 4 Abs. 6 bereits vor.
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Für eine Änderung der Höhe der auf die Anlieger umzulegenden Kosten mit dem Ergebnis 
einer Einnahmenreduzierung wird nach Auswertung des v.g. Gutachtens und vor dem 
Hintergrund des HASIKO keine Notwendigkeit gesehen. 

Den Umstand berücksichtigend, dass die StrBBS bereits seit einigen Jahren vor den 
zuständigen Verwaltungsgerichten ungerügt geblieben ist, wird auch für eine Erhöhung der 
Umlagen kein weiterer Spielraum gesehen.

Roland Methling

Anlage/n:
Gutachten

Anmerkung Sitzungsdienst/Wo. (11.11.2014):
- Ausschuss für Stadt- und Reg. … auf Bitte des Ausschusses in Beratungsfolge ergänzt.
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Hansestadt Rostock
Der Oberbürgermeister

Vorlage-Nr:
Status

2014/IV/0174
öffentlich

Informationsvorlage

Federführendes Amt:
Tief- und Hafenbauamt

Beteiligte Ämter:
Bauamt

Datum:

fed. Senator/-in:

bet. Senator/-in:

bet. Senator/-in:

28.08.2014

S 4, Holger Matthäus

Umsetzung des Beschlusses der Bürgerschaft Nr. 2012/AN/4194 
vom 30.01.2013
Eingruppierung der Straßen und Plätze in der Hansestadt Rostock 
gemäß § 4 Abs. 4 der Straßenbaubeitragssatzung
Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

11.11.2014 Bau- und Planungsausschuss Kenntnisnahme
13.11.2014 Finanzausschuss Kenntnisnahme
19.11.2014 Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus Kenntnisnahme
20.11.2014 Ausschuss für Stadt- und Regionalentwicklung, Umwelt und Ordnung

Kenntnisnahme
03.12.2014 Bürgerschaft Kenntnisnahme

Beschlussvorschriften:
§ 22 Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern

bereits gefasste Beschlüsse:
Beschluss der Bürgerschaft Nr. 2012/AN/4194 vom 30.01.2013

Sachverhalt:

Gemäß Beschluss der Bürgerschaft vom 30.01.2013 ist die „interne Arbeitsgrundlage“ zu § 4 
(4) der Straßenbaubeitragssatzung vom 05.10.1998 zu überarbeiten und eine 
Neugruppierung der Straßen und Plätze in Rostock auf der Grundlage der tatsächlichen 
Gegebenheiten und der gesetzlichen Vorgaben vorzunehmen. Als Grundlage für das neue 
„Arbeitspapier“ dienen die bestehende Arbeitsgrundlage, das Straßennetzkonzept des 
„Integrierten Gesamtverkehrskonzeptes der HRO“ (IGVK), das klassifizierte Straßennetz 
(Bundes-, Landes,- Kreisstraßen) sowie alle darüber hinaus gehenden baulichen und 
verkehrsorganisatorischen Veränderungen am Straßennetz seit 1998.

Zur Eingruppierung der Straßen:

Gemäß Straßenbaubeitragssatzung der HRO werden die Straßen in „Anliegerstraßen“, 
„Innerortsstraßen“ und „Hauptverkehrsstraßen“ eingeteilt. Diese sind in § 4 (4) wie folgt 
beschrieben:

1. Anliegerstraßen
Straßen, Wege und Plätze, die ausschließlich oder überwiegend der Erschließung der
angrenzenden oder durch private Zuwegung mit ihnen verbundenen Grundstücke dienen
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2. Innerortsstraßen
Straßen, Wege und Plätze, die weder überwiegend der Erschließung von Grundstücken 
noch überwiegend dem überörtlichen Durchgangsverkehr dienen

3. Hauptverkehrsstraßen
Straßen, Wege und Plätze (hauptsächlich Bundes-, Landes- und Kreisstraßen), die neben 
der Erschließung von Grundstücken und neben der Aufnahme von innerörtlichem Verkehr
überwiegend dem überörtlichen Durchgangsverkehr dienen

Grundlage für die Eingruppierung der Straßen in der bestehenden „internen 
Arbeitsgrundlage“ in diese 3 Kategorien waren die Struktur des klassifizierten Straßennetzes 
aus dem Jahr 1998 sowie das Netzkonzept des städtischen Straßennetzes aus dem IGVK. 
Alle Bundes-, Landes- und Kreisstraßen, der sogenannte „innere Tangentenring“ sowie 
wichtige Ergänzungsstraßen mit regionaler Funktion wurden als „Hauptverkehrsstraßen“ 
eingeteilt. Als Innerortsstraßen wurden die Hauptsammelstraßen des IGVK ergänzt um 
wichtige Sammelstraßen mit teilweise überörtlicher Funktion festgelegt. Alle übrigen 
öffentlichen Straßen gehörten zur Kategorie „Anliegerstraßen“.

In dem nun überarbeiteten „Arbeitspapier“ wurden in erster Linie Anpassungen 
vorgenommen, welche sich durch Straßenneubaumaßnahmen und damit veränderte 
Verkehrsführungen ergeben haben. Hierzu gehören u.a. die Straßenzüge in Verbindung mit 
dem ÖPNV-Verknüpfungspunkt Warnemünde, der Warnowtunnel und die mit der 
Warnowquerung verknüpften Straßenverbindungen Schmarler Damm - Messestraße - 
Marieneher Straße - Am Fischereihafen bis Werftdreieck, die Nobelstraße, die Lange Straße 
sowie die Veränderungen durch die Umgestaltung des Doberaner Platzes in der Doberaner 
Straße - Wismarschen Straße - Friedhofsweg.

Zur ursprünglichen Darstellung hinzugekommen sind die vorhandenen Fußgängerzonen.

Einige zusammenhängende Straßenabschnitte in Warnemünde, welche das 
Haupterschließungsnetz bilden, wurden in die Kategorie Innerortsstraßen aufgenommen, da 
auf Grund der besonderen örtlichen Lage und der verkehrsorganisatorischen 
Besonderheiten hinsichtlich der Verkehrsführung davon auszugehen ist, dass diesen 
Straßen in erheblichem Umfang Funktionen zukommen, die das Maß des Anliegerverkehrs 
deutlich übersteigen.

Das überarbeitete „Arbeitspapier“ bezieht sich auf die derzeitige Verkehrsbedeutung der 
Straßen im Straßennetz der HRO. Sie ist bei Bedarf an veränderte Gegebenheiten 
anzupassen.

Roland Methling

Anlagen:

 ”Arbeitspapier” zur Zuordnung der Verkehrsanlagen zu den Kategorien der 
Straßenbaubeitragssatzung der HRO vom 04.08.2014

 ”interne Arbeitsgrundlage” vom 05.10.1998
 Netzkonzept städtisches Straßennetz der HRO, Integriertes Gesamtverkehrskonzept 

(IGKV 1998)
 Straßeneinteilung der klassifizierten Straßen mit Ortsdurchfahrten
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urbanus

Integriertes Gesamtverkehrskonzept Hansestadt Rostock - Teil D: Maßnahmen- und Handlungskonzept 19

Beschluß der Rostocker Bürgerschaft am 16.12.1998

Bild: Netzkonzept städtisches Straßennetz der Hansestadt Rostock

Quelle: urbanus/Hamburg-Consult
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Hansestadt Rostock
Der Oberbürgermeister

Vorlage-Nr:
Status

2014/IV/0366
öffentlich

Informationsvorlage

Federführendes Amt:
Amt für Umweltschutz

Beteiligte Ämter:

Datum:

fed. Senator/-in:

bet. Senator/-in:

bet. Senator/-in:

27.10.2014

S 4, Holger Matthäus

Gemeinsame Konzeption zur Vorbereitung und Durchführung des 
kommunalen Straßenwinterdienstes 2014/2015 auf dem Territorium 
der Hansestadt Rostock
Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

20.11.2014 Ausschuss für Stadt- und Regionalentwicklung, Umwelt und Ordnung
Kenntnisnahme

03.12.2014 Bürgerschaft Kenntnisnahme

Sachverhalt:

Die Konzeption zur Vorbereitung und Durchführung des Winterdienstes in der Hansestadt 
Rostock 2014/2015 wurde durch das Amt für Umweltschutz in Zusammenarbeit mit der 
Stadtentsorgung Rostock GmbH erarbeitet. 
  
Am 07.10.2014 haben die Mitglieder der Arbeitsgruppe Winterdienst auf ihrer Beratung die 
vorliegende Fassung der Winterdienstkonzeption bestätigt.

Roland Methling

Anlage/n:
Anlage 1: Winterdienstkonzeption
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Hansestadt Rostock
Der Oberbürgermeister

Vorlage-Nr:
Status

2014/IV/0367
öffentlich

Informationsvorlage

Federführendes Amt:
Amt für Umweltschutz

Beteiligte Ämter:
Amt für Stadtgrün, Naturschutz u. 
Landschaftspflege
Eigenbetrieb KOE
Hauptamt

Datum:

fed. Senator/-in:

bet. Senator/-in:

bet. Senator/-in:

27.10.2014

S 4, Holger Matthäus

Bericht zum Stand des Umweltmanagementsystems in der 
Stadtverwaltung Rostock
Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

13.11.2014 Ausschuss für Stadt- und Regionalentwicklung, Umwelt und Ordnung
Kenntnisnahme

03.12.2014 Bürgerschaft Kenntnisnahme

bereits gefasste Beschlüsse: 0430/05-A der Bürgerschaft vom 04.05.2005

Sachverhalt:
Am 04.05.2005 hat die Bürgerschaft den Oberbürgermeister beauftragt, in ausgewählten 
Bereichen der Stadtverwaltung Rostock mit besonderem Handlungsbedarf schrittweise ein 
Umweltmanagementsystem einzuführen und regelmäßig über den Stand des betrieblichen 
Umweltschutzes zu berichten. 

Im Jahr 2010 wurde der letzte Zwischenbericht erstellt. Er wird bei der Bewertung des 
Fortschritts der Aktivitäten der Stadtverwaltung zum betrieblichen Umweltschutz zugrunde 
gelegt und inhaltlich regelmäßig fortgeschrieben.

Mit dem vorliegenden Bericht werden Ergebnisse aus den Handlungsfeldern 
umweltfreundliche Beschaffung, Energie und Klimaschutz, Mobilität, Abfallentsorgung und 
zertifiziertes Umweltmanagement für den Berichtszeitraum 2010 bis 2014 dargestellt. 
Konkret werden jeweils Bedeutung und Ziele, Indikatoren und Maßnahmen sowie der 
künftige Handlungsbedarf beschrieben. Umgesetzte Maßnahmen und deren Wirksamkeit 
werden vor allem anhand der eingesparten CO2-Emissionen beurteilt. 

Roland Methling

Anlage/n:
Bericht zum Stand des Umweltmanagementsystems in der Stadtverwaltung Rostock, 2014

TOP   6.4

Aktenmappe - 107 von 125



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umweltmanagement 
 

 
Bericht zum Stand des Umweltmanagementsystems 
in der Stadtverwaltung Rostock 
 
2014 
 

 

TOP   6.4

Aktenmappe - 108 von 125



 

Bericht zur Einführung des Umweltmanagements in der Stadtverwaltung Rostock – 2014 

2 

Bericht zum Stand der Einführung des 
Umweltmanagementsystems in der 
Stadtverwaltung Rostock 
 
Zusammenfassung 

Mit den Leitlinien zur Stadt-
entwicklung bekennt sich die 
Stadtverwaltung Rostock zum 
Umweltmanagement als wichtigen 
Beitrag für eine nachhaltige 
Stadtentwicklung. Dabei will die 

Stadtverwaltung nicht nur umweltfreundlicher 
arbeiten, sondern zukünftig auch die 
Emissionen von Kohlenstoffdioxid (CO2) der 
Verwaltung deutlich senken.  
Das Umweltmanagement wird genutzt um 
Defizite zu erkennen und um Effizienz- und 
CO2-Kompensationsmaßnahmen umzusetzen. 
 
Der Bericht zeigt, dass Bausteine des 
Umweltmanagementsystems weiterentwickelt 
wurden und insbesondere in den Handlungs-
feldern Energie und Klimaschutz sowie 
Beschaffung deutliche Fortschritte erkennbar 
sind. 
 
Wichtige Erkenntnisse zum Energieverbrauch 
und die daraus resultierenden CO2-Emissionen 
der Stadtverwaltung lieferte die Studie zur 
klimaneutralen Verwaltung. Neben einer 
Eröffnungsbilanz wurden auch mögliche 
Maßnahmen zur Reduktion der CO2-
Emissionen abgeleitet sowie ein 
Controllingsystem zum Überprüfen der 
Maßnahmen erarbeitet. 
 
Mit dem Masterplan 100 % Klimaschutz 
werden eine Vielzahl von Maßnahmen und 
Projekten rund um den Klimaschutz und 
Energiewende angepackt. Beispielsweise 
werden mit dem Projekt „Einfach Aus-
schalten!“ alle Mitarbeiter zum umwelt-
bewussten Handeln im Verwaltungsalltag 
angeregt. Außerdem wird ein Kommunales 
Energiemanagement aufgebaut. 
 
Ein wichtiges Instrument auf dem Weg der 
Energiewende sind Energiemanagement-
systeme. Sie dienen der Erfassung und 
weiteren Optimierung des Energieverbrauches, 
beispielsweise durch den Ausbau der 
Gebäudeleittechnik kommunaler Objekte. 
Damit können bis zu fünf Prozent des 
derzeitigen Verbrauchs für Heizung, 
Warmwasserbereitung und Elektroenergie 
eingespart werden. In der Stadtverwaltung 
Rostock entspräche dies einem jährlich 
verminderten Energieverbrauch von 
114.000 kWh und einer CO2-Einsparung von 
14,41 t im Jahr. 

Der bezogene Strom für die Versorgung 
öffentlicher Liegenschaften enthält seit dem 
Januar 2012 keinen Anteil aus Atomenergie. Er  
setzt sich zu 65 % aus Wasserkraft und zu 
36 % aus Kraft-Wärme-Kopplung zusammen. 
Je verbrauchter Kilowattstunde Strom ergibt 
sich für die Stadtverwaltung damit eine 
Reduzierung der CO2-Emissionen von 363 g 
auf 149 g.  
 
Die Stadtverwaltung setzt immer mehr 
Recyclingpapier ein und beteiligt sich am 
Papieratlas Deutschland. Gegenwärtig liegt der 
Anteil des Recyclingpapiers am Gesamt-
verbrauch bei rund 80 %. Dadurch werden 
jährlich ca. 6,5 t CO2 vermieden. Durch den 
neu  aufgelegten Artikelkatalog wird die 
Beschaffung von umweltfreundlichen Artikeln 
erleichtert. 
 
Die Fahrzeugflotte der Stadtverwaltung wird 
weiterhin mit dem Schwerpunkt auf emissions-
arme und energieeffiziente Fahrzeuge 
erneuert. So sind bereits 2014 ca. zehn 
Prozent der Fahrzeuge mit Erdgas oder 
Elektromotor betrieben.  
 
2011 wurde am Standort Haus des Bauens und 
der Umwelt (HdBU) ein Dienst-Kfz-Pool als 
Pilotversuch eingeführt. Für die Mitarbeiter-
Innen der ansässigen Ämter konnte dadurch 
die Verfügbarkeit der Dienstfahrzeuge deutlich 
verbessert und die Fahrzeuge selbst effizienter 
genutzt werden. Aus diesen Erfahrungen 
können sich auch Impulse für das sich im 
Aufbau befindliche Fuhrparkmanagement 
ergeben.  
 
Im Sinne eines Prüfauftrages des Haushalts-
sicherungskonzepts sind nach Prüfung und 
Modifizierung der Dienstleitungsverträge nun 
alle rechtlichen Voraussetzungen für eine 
flächendeckende Abfalltrennung gegeben. 
 
Das Amt für Umweltschutz verfügt über eine 
EMAS-Zertifizierung und ist daher wichtiger 
Erfahrungsträger für das Umweltmanagement 
in der Stadtverwaltung Rostock.  
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1. Einführung 

Ziel dieses Berichtes ist es, die Umsetzung 
des Bürgerschaftsbeschlusses vom 4. Mai 
2005 zur Einführung eines Umwelt-
managementsystems in der Stadtverwaltung 
Rostock zu analysieren, erreichte Ergebnisse 
darzustellen sowie weitere Ansatzpunkte für 
Verbesserungen herauszuarbeiten.  
 
Im Jahr 2010 wurde der letzte Zwischenbericht 
erstellt. Er wird bei der Bewertung des 
Fortschritts der Aktivitäten der Stadtverwaltung 
zum betrieblichen Umweltschutz zugrunde 
gelegt und inhaltlich fortgeschrieben.  
 
Seit der letzten Berichterstattung haben sich 
die Rahmenbedingungen deutlich verändert. 
Die Ressourcenverantwortung öffentlicher 
Einrichtungen ist als Kernbestandteil des 
Klimaschutzes weiter gewachsen. Steigende 
Kosten für Energie und Wasser zwingen zum 
Handeln. Die Hansestadt Rostock befindet sich 
weiterhin in der Haushaltskonsolidierung. 
 
Daneben wurden neue Strukturen geschaffen, 
die durch Ihre Zuständigkeiten und Aufgaben-
bereiche das betriebliche Umweltmanagement 
unterstützen. So wurde beispielweise auf 
Grundlage einer Rahmenvereinbarung von 
2012 die Arbeitsgruppe kommunales Energie-
management gegründet. Aufgaben, die das 
Thema Mobilität betreffen, werden seit Oktober 
2013 von einem Mobilitätskoordinator aus-
geführt. Eine neue Grundlage für die 
Beschaffung in der Stadtverwaltung der 
Hansestadt Rostock ist das im Mai 2013 
beschlossene Beschaffungsleitbild. Auch die 
Hansestadt Rostock ist ein Teil der globalen 
„Fairtrade-Bewegung“. Nachdem sie im 
September 2012 den Titel „Fairtrade-Stadt“ 
verliehen bekam, wurde sie am 18. September 
2013 zur „Hauptstadt des Fairen Handels“ 
gekürt. 
Die Einbindung der kommunalen Klimaschutz-
Aktivitäten in das betriebliche Umwelt-
management ist bereits umgesetzt und wird 
weiterhin forciert. Schnittstellen gibt es 
insbesondere beim kommunalen Energie-
management sowie mit den damit verbundenen 
Maßnahmen und Projekten. 
 
Die Umsetzung des entsprechenden Bürger-
schaftsbeschlusses liegt in der Eigenverant-
wortung der Ämter und Struktureinheiten bzw. 
in Zuständigkeit der Ämter mit entsprechenden 
Querschnittsaufgaben, wie beispielsweise dem 
Hauptamt mit dem Sachgebiet Zentrale 
Vergabe und Beschaffung. 
 
Transparenz und stärkere Zielorientierung in 
den Entscheidungsprozessen sowie regel-

mäßige und öffentliche Berichterstattung 
stellen zunehmend ein Qualitätskriterium für 
öffentliche Verwaltungen dar. Umwelt-
managementsysteme können erheblich dazu 
beitragen, diesen Anforderungen gerecht zu 
werden. 
 
Mit Hilfe der Maßnahmen und Instrumente des 
betrieblichen Umweltschutzes sollen ökono-
mische und ökologische Einsparpotentiale 
systematisch erschlossen sowie die Vorbild-
rolle der öffentlichen Hand gestärkt werden. Als 
Handlungsfelder werden vorrangig öffentliche 
Beschaffung, Energie & Klimaschutz sowie 
betriebliche Mobilität, Abfallentsorgung und 
Umweltmanagement in die Betrachtung 
einbezogen. 
 
Ein Kriterium, an dem der Fortschritt des 
betrieblichen Umweltschutzes gemessen 
werden kann, lässt sich über eingesparte CO2-
Emissionen beurteilen. Ergänzend werden 
umgesetzte Maßnahmen sowie deren 
Wirksamkeit beschrieben.  
 
Der Bericht zeigt nachfolgend den 
Umsetzungsstand des betrieblichen Umwelt-
managements in der Stadtverwaltung Rostock 
auf. Er durchleuchtet die oben genannten 
Themenfelder, zeigt die Ergebnisse seit der 
letzten Berichterstattung 2010 auf und 
dokumentiert die sich daraus ergebenen 
Handlungsempfehlungen. 
 

2. Handlungsfelder 

2.1. Beschaffung 

Umweltfreundliche Beschaffung kann maß-
geblich dazu beitragen, dass Umwelt- und 
Klimaschutzziele erreicht werden. So fördert 
sie beispielsweise die Umstellung auf eine 
umwelt- und ressourcenschonende Wirtschaft 
mit geringem CO2-Ausstoß. Die Bundes-
regierung sieht in der öffentlichen Auftrags-
vergabe enorme Potenziale, z.B. in der 
Unterstützung „grüner“ Innovationen. 
 
Durch die Novellierung der europäischen 
Vergaberichtlinien und die Umsetzung in 
nationales Recht (Gesetz gegen Wettbewerbs-
beschränkungen von 2013) sind geeignete 
Rahmenbedingungen zur Berücksichtigung von 
Umweltaspekten geschaffen worden. Erstmals 
ist der Umweltschutz als ein bei der Vergabe 
öffentlicher Aufträge zu berücksichtigendes Ziel 
explizit auf gesetzlicher Ebene verankert 
worden.  
 
Am 04.12.2012 trat die EU-Energieeffizienz-
Richtlinie (2012/27/EU) in Kraft, die bis zum 
05.06.2014 in nationale Gesetzgebung über-
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führt werden sollte. Die Richtlinie verfolgt das 
Ziel bis 2020 die Energieeffizienz um 20 % zu 
steigern und weitere Verbesserungen vorzu-
bereiten. Dafür werden u.a. eine Verpflichtung 
zur Energieeinsparung von 15 % im Jahr und 
die Steigerung der Energieeffizienz bei 
Umwandlung, Übertragung und Verteilung 
sowie Information und Motivation der 
Verbraucher als Maßnahmen genannt. 
 
Auch das Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) 
unterstützt den Umweltgedanken und ver-
pflichtet im § 45 KrWG die öffentliche Hand „zu 
prüfen ob und im welchem Umfang Erzeug-
nisse eingesetzt werden können, […] die sich 
durch Langlebigkeit, Wiederverwendbarkeit 
und Verwertbarkeit auszeichnen“, die „im 
Vergleich zu anderen Erzeugnisse zu weniger 
oder schadstoffärmeren Abfällen führen“ und 
durch Wiederverwendung oder Recycling aus 
Abfällen hergestellt werden. 
 
Ergebnisse ab 2010  

Die Hansestadt Rostock unterstützt die Ziele 
des Fairen Handels - zum Beispiel mit dem 
Beschluss zum Fairen Kaffee!, der mit 
entsprechender Öffentlichkeitsarbeit sowie 
durch Vorbildwirkung der Stadtverwaltung das 
Angebot und die Verwendung fair gehandelter 
Produkte, insbesondere von Kaffee und Tee, 
unterstützen soll. Mit Erfolg! Nachdem die 
Hansestadt Rostock im September 2012 den 
Titel „Fairtrade-Stadt“ verliehen bekam, wurde 
sie am 18. September 2013 zur „Hauptstadt 
des Fairen Handels“ gekürt. 
 
Die Zuständigkeit für Vergaben innerhalb der 
Stadtverwaltung Rostock, einschließlich 
geltender Vorschriften regelt die Geschäfts-
anweisung zur Vergabe städtischer Aufträge 
(AGA II 1/13). Sie nimmt bei der Beschreibung 
der Vergabeunterlagen auf die Umwelt-
aspekte Bezug: Bei Fertigung der Leistungs-
beschreibung ist grundsätzlich zu prüfen, „ob 
Umweltkriterien und soziale Kriterien 
(Wertungskriterien) bei objektiv prüfbarem 
Aufgabenbezug zur Anwendung kommen 
werden.“ 
 
Auch die Leitlinien zur Stadtentwicklung 
enthalten Aussagen zur umweltfreundlichen 
Beschaffung. Darauf aufbauend wurde das 
gesamte öffentliche Beschaffungswesen der 
Stadtverwaltung Rostock (Liefer-, Dienst-
leistungs- und Bauaufträge) unter Feder-
führung des Sachgebietes Zentrale Vergabe 
und Beschaffung sowie intensiver Mitwirkung 
des Amtes für Umweltschutz konsequent an 
Umweltschutzaspekten ausgerichtet. Das 
resultierende verbindliche Beschaffungsleit-
bild für die Stadtverwaltung Rostock wurde im 

Mai 2013 von der Bürgerschaft beschlossen 
(2012/BV/4024). Demnach sollen bei allen 
Beschaffungen die Ziele des Ressourcen- und 
Klimaschutzes berücksichtigt und energie-
effizienten sowie umweltfreundlichen 
Produkten Vorrang eingeräumt werden. Unter 
Beachtung der gesetzlichen Grundlagen sind 
Umweltkriterien systematisch in Vergabe- und 
Verwaltungsentscheidungen einzubeziehen. Es 
wurden Anforderungen an den Auftragnehmer 
formuliert, die zum Beispiel Energieeffizienz, 
Umweltgütezeichen und Zertifizierungen oder 
Langlebigkeit als Prüfkriterien beinhalten.  
 
Die Umsetzung umweltfreundlicher Be-
schaffungs- und Vergabeprozesse wird in der 
Stadtverwaltung Rostock im Bereich Büro-
material und -technik ohnehin seit mehreren 
Jahren systematisch verfolgt.  
Mit Hilfe eines Artikelkataloges, der den 
MitarbeiterInnen über das Intranet zur 
Verfügung steht, können die nach dem 
Ampelsystem gekennzeichneten umweltfreund-
licheren Produkte ausgewählt werden. 
Daneben steht seit September 2013 ein von 
einem externen Dienstleister eingerichteter 
Onlineshop für die Hansestadt Rostock zur 
Verfügung. Dieser enthält mehrheitlich umwelt-
freundliche Materialien und vereinfacht bzw. 
unterstützt somit das Anliegen. Neben Druck-
papier werden beispielsweise Briefumschläge, 
Bleistifte und Textmarker als umweltfreundliche 
Produkte angeboten. Auch die Einbeziehung 
der Schulen, speziell bei Recyclingpapier, wird 
durch den o.g. Online-Shop erleichtert. 
Materialien, die nicht im Onlineshop aufgeführt 
sind (wie z.B. Frischfaserpapier), können nur 
noch in begründeten Ausnahmefällen erworben 
werden. 
 
Bei Vergabe von Druckaufträgen wird geprüft, 
ob der Druck klimaneutral realisiert werden 
kann. Z.B. werden im Amt für Umweltschutz 
neben Flyern auch der Umweltkalender der 
Hansestadt Rostock seit 2011 klimaneutral 
gedruckt.  
 
Als Indikator für die umweltfreundliche 
Beschaffung wird seit 2005 die Einsatzquote 
für Recyclingpapier in der Stadtverwaltung 
erhoben. Sie liegt für das Jahr 2013 bei rund 
80 %. Die höchste Einsatzquote wurde im Jahr 
2007 mit 81 % erreicht. Seit 2010 ist wieder ein 
leicht steigender Trend zu verzeichnen (s. Abb. 
1).  

TOP   6.4

Aktenmappe - 111 von 125



 

Bericht zur Einführung des Umweltmanagements in der Stadtverwaltung Rostock – 2014 

5 

 

Abb. 1: Anteil des verwendeten Recyclingpapiers in der 
Stadtverwaltung 

 
Um eine stärkere Nutzung des Recycling-
papiers zu erreichen, werden mindestens 
einmal jährlich Mitarbeiterinformationen über 
das Intranet veröffentlicht bzw. die Ämter und 
Organisationseinheiten direkt angeschrieben. 
Der Oberbürgermeister geht dabei mit gutem 
Beispiel voran und verwendet zu ca. 80 % 
Recyclingpapier. Städtische Publikationen 
werden bereits zu ca. 50 % auf Recycling-
papier gedruckt. Die Hansestadt Rostock 
nimmt seit 2008 am jährlichen bundesweiten 
Städtewettbewerb zum Papieratlas teil. Der 
Papieratlas 2014 stellt für die Hansestadt 
Rostock folgendes fest: 
 
„Durch den Einsatz von Recyclingpapier 
wurden in Rostock [im Jahr 2013 insgesamt] 
1.183.881,91 Liter Wasser, 243.808,72 kWh 
Energie im Vergleich zu Frischfaserpapier 
eingespart und 6.498,28 kg CO2 vermieden. 
Die eingesparte Menge Wasser deckt den 
täglichen Trinkwasserbedarf von 9.471,06 
Einwohnern. Die eingesparte Energie 
entspricht dem Verbrauch von 69,66 Drei-
Personen-Haushalten pro Jahr“. 
 
Die Stadtverwaltung verfügt über rund 2.300 
PC-Arbeitsplätze und 1.400 Drucker (Stand 
2013). Im Vergleich zum Bericht von 2010 ist 
die Anzahl der PC-Arbeitsplätze gestiegen. 
Dies ist nur teilweise mit dem Personalanstieg 
um etwa 100 MitarbeiterInnen zu erklären. 
Dagegen hat sich die Anzahl der vorhandenen 
Drucker um ca. 200 auf ca. 1380 reduziert.  
Ab Herbst 2011 kamen schrittweise Multi-
funktionsgeräte (MFG) zum Einsatz. Die 
insgesamt 148 MFG sind nun in allen 
Verwaltungsstandorten der Hansestadt 
Rostock eingeführt und ersetzen etliche 
Einzelgeräte wie Faxgerät, Scanner, Drucker 
und Kopierer. Der Stromverbrauch eines MFGs 
beträgt ca. 500 W im Betriebszustand, ca. 7 W 
im Bereitschaftszustand und ca. 4 W im 
Energiesparmodus. Besonders im Bereit-
schaftszustand und im Energiesparmodus ver-
brauchen die MFG deutlich weniger Strom als 

die Summe der Einzelgeräte. Nach 
anfänglicher Skepsis werden diese Geräte 
indessen sehr gut angenommen.  
 
Ein Schwerpunkt im Rahmen des kommunalen 
Umweltmanagements der letzten Jahre war die 
Beschaffung von Strom für die kommunalen 
Liegenschaften. Die Stadtverwaltung hat 
gemeinsam mit den politischen Entscheidungs-
trägern geprüft, inwieweit sie mit der 
Bedingung, Strom aus erneuerbaren Energie-
quellen zu beziehen, selbst einen Beitrag zur 
Energiewende leistet, ob ein tatsächlicher 
Umweltnutzen damit erreicht werden kann und 
ob der Einkauf von Öko-Strom für die 
Hansestadt Rostock bezahlbar ist. Der seit 
dem 1. Januar 2012 von der Stadtverwaltung 
bezogene Strommix enthält keinen Anteil mehr 
aus Atomenergie. Der gelieferte Strom setzt 
sich zu 65 % aus Wasserkraft und zu 35 % aus 
Kraft-Wärme-Kopplung (Herkunft: Gas- und 
Dampfturbinenkraftwerk der Stadtwerke 
Rostock AG) zusammen. Zuvor betrug der 
Atomstromanteil rund sechs Prozent. Je 
verbrauchter Kilowattstunde Strom der Stadt-
verwaltung ergibt sich jetzt eine Reduzierung 
der CO2-Emissionen auf 149 g. Bisher beliefen 
sich die Emissionen auf 363 g/kWh. Mit dem 
Anfang 2014 neu verhandelten Vertrag wird ab 
2015 zu 100 % Strom aus Wasserkraft in der 
Stadtverwaltung genutzt werden. Daraus 
resultierend verringern sich die CO2-
Emissionen von 149,5 g/kWh auf 42,7 g/kWh 
und es werden jährlich 3417 t CO2-- 
Emissionen eingespart. 
 
Produktbereiche, wie zum Beispiel Bauleist-
ungen sind bisher nicht oder nicht umfassend 
in den Ansatz zur umweltfreundlichen Beschaf-
fung einbezogen worden. Der dafür geplante 
Planungsleitfaden zum energieeffizienten 
Bauen in der Stadtverwaltung ist eine 
Maßnahme aus dem Masterplan 100 % 
Klimaschutz. Dieser soll planmäßig im Jahr 
2014 vorgelegt werden.  
 
Immer mehr rückt das Thema einer 
umweltfreundlichen Beschaffung von Fahr-
zeugen in das Blickfeld öffentlicher Ver-
waltungen. So sind von den 67 Fahrzeugen, 
die seit 2011 in der Stadtverwaltung der 
Hansestadt Rostock beschafft wurden, 40 
Fahrzeuge mit Erdgas oder Strom betrieben. 
Hiermit konnte ein deutlicher Anteil zur 
Minderung der CO2-Emissionen beigetragen 
werden. Der Anfang 2014 für das Amt für 
Umweltschutz beschaffte E-Smart ist bereits 
das vierte Elektrofahrzeug in der Stadt-
verwaltung (dem KOE steht seit 2014 ebenfalls 
ein Elektrofahrzeug zur Verfügung).  
 

TOP   6.4

Aktenmappe - 112 von 125



 

Bericht zur Einführung des Umweltmanagements in der Stadtverwaltung Rostock – 2014 

6 

Zahlreiche MitarbeiterInnen der Stadtver-
waltung Rostock haben im Berichtszeitraum an 
Informationsveranstaltungen zum Umwelt- 
und Energiemanagement sowie zur umwelt-
freundlichen Beschaffung teilgenommen. Dafür 
wurden verschiedene Möglichkeiten und 
Formen der Weiterbildung genutzt, die 
nachfolgend kurz beschrieben werden. 
 Im Rahmen des EU-Projektes „Buy Smart“ 

wurde der Hansestadt Rostock eine 
kostenlose Schulung „Beschaffung und 
Klimaschutz“ (Januar 2011) geboten. Ziel 
war die rechtssichere und bessere 
Anwendung von Energielabeln und 
Energieeffizienzkriterien bei der öffent-
lichen Beschaffung. 

 Das Landesamt für Umwelt, Natur und 
Geologie (LUNG) veranstaltete gemeinsam 
mit dem Landesamt für Innere Verwaltung 
ein Erfahrungsaustausch mit Behörden und 
öffentlichen Einrichtungen zum Thema 
„Berücksichtigung ökologischer und 
sozialer Kriterien im Vergaberecht“ 
(Oktober 2011). Vereinbart wurde die 
Einrichtung einer Arbeitsgruppe unter 
Federführung des LUNG, die sich 
insbesondere 2012 mit verschiedenen 
Produktgruppen vertieft befasst hat. 

 Im Juni 2013 veranstaltete das Eine-Welt-
Landesnetzwerk M-V eine Fachkonferenz 
für sozialverträgliche IT-Beschaffung auf 
der VertreterInnen des öffentlichen 
Beschaffungswesens, verschiedener nicht-
staatlicher Organisationen und sozialer 
Unternehmen die Gelegenheit hatten, sich 
über Ansätze zur Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen in der globalen IT-
Industrie auszutauschen. 

 Im Rahmen des Fortbildungsprogramms 
der Stadtverwaltung Rostock beschäftigte 
sich das Seminar „Anforderungen an die 
Kommunalverwaltung durch Zielsetzungen 
und Entwicklungen des Energiefachrechts“ 
(November 2013) mit Rechtsgrundlagen 
und Vollzug des Energiefachrechts sowie 
der energetischen Gebäude- und Stadt-
sanierung. Ein Folgeseminar ist für 2015 
geplant. 

 
Handlungsempfehlungen: 

Trotz positiver Entwicklung der umwelt-
freundlichen Beschaffung gilt es in der 
Hansestadt Rostock weitere Potenziale zu 
erschließen. Künftig sollte in allen 
Verwaltungsbereichen die Möglichkeit der 
Einbeziehung von Umweltkriterien im 
Vergabeverfahren geprüft werden. 
Entscheidende Grundlage ist die entwickelte 
umweltfreundliche Beschaffungsstrategie. 
 

1. Es sind Anstrengungen zu unternehmen, 
um die Recyclingpapierquote zu halten 
und nach Möglichkeit zu steigern. 
Mindestziel soll es sein, den Bundes-
durchschnitt der Großstädte beim 
Recyclingpapieranteil zu erreichen. Gemäß 
Papieratlas 2014 liegt dieser bei rund 
83 %. Als Maßnahmen werden eine regel-
mäßige Datenerfassung und -auswertung, 
Schulungen, Kampagnen für Schulen 
sowie die Teilnahme am Papieratlas 
Deutschland vorgeschlagen. In Folge des 
Beschaffungsleitbildes und des neuen 
Artikelkataloges soll auch  der Schul-
bereich stärker in die Bemühungen einbe-
zogen werden. 
 

2. Das 2013 beschlossene Beschaffungs-
leitbild soll in die Allgemeinen Geschäfts-
anweisung zur Vergabe städtischer Auf-
träge eingearbeitet und in Abstimmung mit 
den Ämtern nach weiteren Umsetzungs-
möglichkeiten gesucht werden.  

 
3. Zudem soll ein „Planungsleitfaden zum 

energieeffizienten Bauen in der Stadt-
verwaltung“ in Zusammenarbeit mit dem 
Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirt-
schaftung (KOE) und anderen Fachämtern 
erstellt werden. 

 
4. Für regelmäßige Schulungs- und Infor-

mationsangebote zu den Themen umwelt-
freundliche Beschaffung, Energiefachrecht 
und Klimaschutz gibt es weiterhin einen 
ämterübergreifenden Bedarf. Deshalb 
sollten mindestens alle zwei Jahre Weiter-
bildungsmaßnahmen, möglichst als 
Inhouse-Seminare für das Fortbildungs-
programm der Stadtverwaltung angemeldet 
werden. Mit den politischen und fachlichen 
Anforderungen zur Umsetzung der 
Energiewende, bei der die öffentliche Hand 
im besonderen Blickfeld steht, kommen 
große Herausforderungen gerade auch auf 
die MitarbeiterInnen in den Kommunen zu. 
Dafür gilt es die fachlichen Grundlagen und 
den Informationsaustausch zu stärken. 

 
5. Die E-Mobilität zeichnet sich in der 

Benutzung dadurch aus, dass die 
Betriebskosten gering sind und keine CO2-
Emissionen erzeugt werden. Für die 
Beschaffung weiterer Elektrofahrzeuge 
werden die Erfahrungen mit den vorhan-
denen Fahrzeugen zu Grunde gelegt. 
Dabei wird primär auf die Finanzierbarkeit 
(bzgl. Anschaffungskosten oder Leasing-
kosten) und Umsetzbarkeit geachtet. Des 
Weiteren wird die Entwicklung auf dem 
Gebiet der E-Mobilität beobachtet. Bei 
einer positiven Bilanz sollte die E-Mobilität 
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mittelfristig in das Beschaffungsleitbild 
eingebunden werden. Auch im künftigen 
Aktionsplan Elektromobilität, der 
federführend durch den 
Mobilitätsbeauftragten erstellt wird, kommt 
der Stadtverwaltung eine besondere 
Vorbildrolle zu. 

 
6. Hinweise zur energiebewussten und 

umweltfreundlichen Nutzung der Multi-
funktionsgeräte, wie z.B. im HdBU vor-
handen, sind an allen MFG-Standorten zu 
empfehlen. Wie oben dargestellt, können 
allein durch den Energiesparmodus 3 W/h 
eingespart werden. Dies rechnet sich 
besonders an MFG, die wenig genutzt 
werden. 

 
 
2.2. Energie und Klimaschutz 

Der Klimawandel erfordert weltweit Aktivitäten 
zur Begrenzung der CO2-Emissionen. Die 
Stadtverwaltung soll hierbei beispielgebend für 
Rostock sein und u.a. durch Energieein-
sparungen ihren Beitrag dazu leisten.  
Darüber hinaus sind Konzepte für die 
Entwicklung der Stadt unter energetischen 
Aspekten eine Grundlage für einen erfolg-
reichen Klimaschutz. 
Die Hansestadt Rostock ist Mitglied im 
Klimabündnis und im Konvent der Bürger-
meister und wird Ende 2014 dem Konvent der 
Bürgermeister zur Anpassung an den 
Klimawandel „Mayors Adapt“ beitreten.  
Daraus ergeben sich besondere 
Verpflichtungen zur Reduktion der CO2-
Emissionen, die in regelmäßigen Berichten 
darzustellen sind. Alle Bündnisse gehen davon 
aus, dass die Kommunen in diesem Prozess 
eine Führungsrolle übernehmen müssen und 
vor allem Maßnahmen auf lokaler Ebene dazu 
beitragen werden, die Ziele bei der 
Emissionssenkung zu erreichen. 
So zwingen Ressourcenverknappung sowie 
steigende Rohstoff- und Energiepreise zum 
Nachdenken über alternative Versorgungs-
möglichkeiten und effizientere Möglichkeiten 
der Energienutzung. Die Haushaltskonsolidier-
ung verstärkt zudem den ökonomischen 
Zwang, Einsparpotentiale zu erschließen. 
 
Um kommunale und weitere Aktivitäten zum 
Klimaschutz und zur Energiewende in der 
Hansestadt Rostock zu bündeln, wurde 2008 
die Klimaschutzleitstelle im Amt für 
Umweltschutz gegründet. 
 
Ergebnisse ab 2010:  

Mit dem 2013 vorgelegten Gutachten zur 
klimaneutralen Verwaltung wurde die 
Eröffnungsbilanz der CO2-Emissionen für die 

Stadtverwaltung vorgelegt. Darin sind die 
Energieverbräuche in den drei definierten 
Handlungsfeldern Gebäude (Strom- und 
Wärmeverbrauch), kommunale Flotte und 
Dienstgänge / Dienstreisen nach Ämtern diffe-
renziert beschrieben und beispielhaft ausge-
wählte Maßnahmen zur CO2-Emissionen-
Minderung aufgeführt.  

2716 MWh/a

9364 MWh/a

59122 MWh/a

259 MWh/a

Kommunale Gebäude
(Wärme und Storm)

Strassenbeleuchtung
(Strom)

Kommunale Flotte
(Kraftstoffe)

Dienstreisen/Dienstgänge
(Kraftstoffe)

 
Abb. 2 Endenergieverbrauch der Stadtverwaltung 2010 

Wie in der Abb. 2 dargestellt, wurden im Jahr 
2010 rund 60.000 MWh/a für Strom und 
Wärme in den kommunalen Gebäuden genutzt. 
Auch die Straßenbeleuchtung hat mit über 
9.000 MWh/a einen wesentlichen Anteil am 
Endenergieverbrauch der Stadtverwaltung. Die 
verursachten CO2-Emissionen der Stadtver-
waltung verteilen sich im ähnlichen Verhältnis 

(Abb. 3). Die durch Dienstreisen und 

Dienstgänge ausgestoßenen CO2-Emissionen 
stellen mit 97 t CO2/a den kleinsten Anteil dar.  

1854 t CO2/a

837 t CO2/a

97 t CO2/a

9181 t CO2/a

Kommunale Gebäude
(Wärme und Storm)

Strassenbeleuchtung
(Strom)

Kommunale Flotte
(Kraftstoffe)

Dienstreisen/Dienstgänge
(Kraftstoffe)

 
Abb. 3 CO2-Emissionen der Stadtverwaltung 2010 

Aus den Ergebnissen dieser Bilanz wurden 
mögliche Maßnahmen zur Reduktion der CO2-
Emissionen abgeleitet. Nur in Kombination von 
Effizienzverbesserung, Energie- und Rohstoff-
einstoffeinsparung und Nutzung von Erneuer-
baren Energien können die ehrgeizigen 
Klimaschutzziele der Hansestadt Rostock 
erreicht werden. Zur Priorisierung 
verschiedener Maßnahmen wurden diese 
hinsichtlich der Kriterien CO2-Einsparpotential, 
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Kosten, organisatorischer Aufwand, Reali-
sierungszeitraum und Multiplikationspotenzial 
gewertet. Insgesamt zeigte sich, dass 
Maßnahmen, wie Raumluftregelung und 
Lüftungskontrolle in kommunalen Gebäuden 
sowie die bedarfsgerechte Nutzung von 
Beleuchtungs- und luK-Systemen

1
 vorrangig 

umgesetzt werden sollten. Beide Maßnahmen 
zeichnen sich durch ein mittleres CO2-
Einsparpotenzial, geringe Kosten und Aufwand 
sowie kurzfristigen Realisierungszeitraum aus. 
Da 63 % der CO2-Emissionen der Stadt-
verwaltung für den Wärmebedarf in den 
kommunalen Gebäuden veranschlagt werden, 
sind Maßnahmen wie energetische Sanierung 
sowie energieeffiziente und regenerative 
Wärmeerzeugung unumgängliche Maß-
nahmen, begleitet von Kampagnen, die auf 
energiesparendes Verhalten zielen.  
Ein weiteres wichtiges Ergebnis der Studie ist 
das darin entwickelte Controllingsystem, das 
u.a. der Effizienz-Überprüfung von umge-
setzten Energieeinsparmaßnahmen dient. 
Dieses soll nun schrittweise ausgebaut und als 
Grundlage für Verbesserungen im betrieblichen 
Umweltmanagement genutzt werden. 
 
Der Masterplan 100 % Klimaschutz, als ein 
Teil und die Fortführung des Rahmen-
konzeptes Klimaschutz, ist mit seinen 
Aktivitäten eine wichtige Grundlage für 
klimafreundliches und energiesparendes 
Handeln in der Stadtverwaltung. Mit der 
Annahme des Konzeptes zum Masterplan 
100 % Klimaschutz durch die Bürgerschaft 
(02.04.2014, 2014/BV/5248) endet die erste 
Phase des Fördermittelprojektes. Ziel dieser 
war die Erarbeitung eines Konzeptes, womit bis 
zum Jahr 2050 der Energiebedarf der Stadt um 
50 % und die CO2-Emissionen um 95 % 
gegenüber 1990 gesenkt werden können. 
Dafür wurden zunächst die derzeitigen 
gesamtstädtischen Energieverbräuche und 
CO2-Emissionen des Basisjahres 2010 
analysiert. Weiterführend wurden die in 
verschiedenen Szenarien prognostizierten 
Energiebedarfe mit den regenerativen 
Bedarfsdeckungspotenzialen verglichen. 
Darauf aufbauend wurden unter Einbindung 
der Stadtverwaltung sowie weiterer wichtiger 
Akteure Rostocks kurzfristige sowie langfristige  
Maßnahmen zur Umsetzung des Masterplanes 
definiert, die in der 2. Phase (Förderung bis 
2016) des Projektes umgesetzt werden sollen. 
Durch die Stadtverwaltung werden zwölf Maß-
nahmen realisiert. Diese bilden zugleich 
Schwerpunkte für das Umweltmanagement-
system der Stadtverwaltung Rostock. Einige 

                                                 
1
 Informations- und Kommunikationssysteme 

werden im Folgenden kurz vorgestellt und die 
erreichten Ergebnisse beschrieben: 
 
Mit dem Ziel, die Mitarbeiter zum bewussten 
Umgang mit Energie zu motivieren und somit 
auch Betriebskosten einzusparen, wurde von 
September 2011 bis Oktober 2013 in der 
Rostocker Stadtverwaltung das Projekt 
„Einfach ausschalten!“ durchgeführt. In den 
regelmäßig veröffentlichten Monatstipps 
wurden zu ausgewählten Themen, wie z.B. 
Beleuchtung, Heizen und Lüften, Mobilität, 
Trinkwasser und Recyclingpapier Hintergrund-
informationen und bürotaugliche Energie-
spartipps gegeben. Die Monatstipps werden 
auch nach Abschluss des Projekts weiterhin 
regelmäßig im Intranet erscheinen. Die 
MitarbeiterInnen des HdBUs beteiligten sich an 
einer vom Senator für Bauen und Umwelt 
initiierten Energiesparwette. Dabei ist es Ihnen 
gelungen die Energiekosten des betreffenden 
Monats im Vergleich zum Vorjahr um fünf 
Prozent zu senken.  
 
Der Energiesparwettbewerb an Rostocker 
Schulen wird seit 2009 schuljahresbezogen 
durchgeführt. Im Schuljahr 2013/2014 be-
teiligten sich 25 Rostocker Schulen, darunter 
zwei Berufsschulen, am Energiespar-
wettbewerb (s. Tab. 1).  
Seit dem Jahr 2000 konnten durch den 
Wettbewerb insgesamt Einsparungen von 
5.904 MWh Strom und Heizenergie erzielt und 
somit über 760 t CO2 eingespart werden. 
 

Schuljahr 
(Teilnehmer) 

 

Gesparte 
Energie 
(MWh) 

Gespartes 
Geld 
(€) 

2009/2010 
(18) 

480 40.000 

2010/2011
2
 

(21) 
350 21.140 

2011/2012 
(21) 

234 26.259 

2012/2013 
(22) 

523 35.480 

2013/2014 
(25) 

733 47.166 

Summe 2320 170.045 

Tab. 1: Energieeinsparung durch Rostocker Schulen im 
Rahmen des Wettbewerbes 

Mit dem Ziel der energetischen Optimierung 
der IT-Strukturen in der Stadtverwaltung 
startete 2013 unter der Federführung des 
Amtes 10 das Projekt Green IT. Neben der 
Verringerung des Energiebedarfes, Steigerung 
der Energieeffizienz sowie die Nutzung von 
alternativen Energiequellen ist auch die 
Reduktion des Energieverbrauches durch die 

                                                 
2
 Energie im 2. HJ ohne Fernwärme 
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IT-Nutzung ein wichtiges Aufgabenfeld der 
Green IT. In der Stadtverwaltung sollen bis 
zum Sommer 2015 die wesentlichen Punkte 
des Projektes umgesetzt sein. Dazu gehören:  
 die Erfassung der IT Kernkomponenten/ IT 

Räume (in Teilen schon erfolgt),  
 die Optimierungsanalyse, 
 die Erarbeitung eines technologischen und 

wirtschaftlichen Optimierungsansatzes 
sowie  

 deren Umsetzung.  
Innovative Lösungen, wie z.B. die 
Visualisierung von Servern oder die 
Identifizierung geeigneter Standorte für den 
Serverbetrieb sowie Konzepte für die Nutzung 
von Abwärme werden bereits vorbereitet.  
Für die Vereinheitlichung der inhomogenen 
Technik in den Schulen sind hohe Investitions-
kosten einzuplanen.  
 
Das 2011 gegründete Energiebündnis ist ein 
Netzwerk von Rostocker Unternehmen, 
Institutionen und Verbänden (derzeit 20 
Mitglieder). Es unterstützt die langfristigen Ziele 
der Energiewende. Wichtige Eckpunkte sind 
dabei, die  
 Senkung des Energieverbrauches, 
 Steigerung der Effizienz der 

Energienutzung, 
 energetisch optimierte Stadt- und Infra-

strukturentwicklung, 
 Erkennen und Nutzen des Potentials 

regionaler regenerativer Energiequellen 
sowie 

 Öffentlichkeitsarbeit zur Einbeziehung aller 
Bürger der Stadt. 

Zur Erreichung dieser Ziele soll die Akzeptanz 
durch die gesamte Stadtgesellschaft sowie die 
aktive Beteiligung einer breiten Basis aus 
Wirtschaft, Verwaltung und Bevölkerung 
gewonnen werden. 
 
In den Jahren 2010 bis 2013 hat der KOE 
Investitions- und Instandhaltungsmaßnahmen 
mit einem Gesamtvolumen von 81 Millionen in 
den Gebäudebestand umgesetzt. Ein zentraler 
Mittelpunkt aller Sanierungsarbeiten bildet die 
energetische Sanierung der Objekte. 
Sanierungen von Gebäuden und Neubau-
vorhaben werden gemäß den Anforderungen 
der neusten Energiesparverordnung (EnEV) 
unter der Prämisse „Senkung des Primär-
energiebedarfes und der CO2-Emissionen“ 
ausgeführt. 
 
Mit Mitteln des Europäischen Fonds für 
regionale Entwicklung (EFRE) wird die 
Installation eines kommunalen Energie-
managementsystems in Höhe von ca. 
100.000 € gefördert. Es dient der Erfassung 
und weiteren Optimierung des 
Energieverbrauches sowie dem Ausbau der 

Gebäudeleittechnik kommunaler Objekte in der 
Hansestadt Rostock. Die Verbräuche der 
Liegenschaften sollen damit noch mehr auf die 
Bedürfnisse der Nutzer abgestimmt werden 
und dadurch Einsparpotenziale im Bereich der 
Heizungs- und Energieverbräuche generiert 
werden. Mit dem Ausbau der Anlagen und der 
damit zu erreichenden Effizienzsteigerung 
können bis zu fünf Prozent des derzeitigen 
Verbrauchs für Heizung, Warmwasserbereitung 
und Elektroenergie eingespart werden. Neben 
der Reduzierung des Unterhaltungsaufwandes 
für die Hansestadt Rostock kann ein jährlich 
verminderter Energieverbrauch von 
114.000 kWh und eine CO2-Einsparung von 
14,41 t/a erzielt werden. 
 
Im Rahmen der energetischen Sanierung 
wurden viele Liegenschaften mit einer 
Gebäudeleittechnik (GLT) ausgerüstet. Diese 
ist wichtiger Teil des Energiemanagement-
systems und bietet die technischen 
Voraussetzungen, aktuelle Verbrauchsdaten zu 
erfassen sowie die Gebäudetechnik zentral für 
alle angeschlossenen Liegenschaften zu 
steuern. So ist es beispielsweise möglich, 
einheitliche Heizungs- und Lüftungs-
einstellungen vorzunehmen, Heizzeiten an 
Witterungsphasen oder an die nutzer-
spezifischen Erfordernisse anzupassen. 
Derzeit sind ca. 60 Liegenschaften mit einer 
GLT ausgerüstet. 
 
Eine besondere Erwähnung soll das 
Projektvorhaben Plus-Energie-Schule finden. 
Die Schule ist eines von drei deutschen 
Leuchtturmprojekten zur energieeffizienten 
Schulsanierung. Gefördert durch das Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Technologie und 
dem Landesförderinstitut Mecklenburg-
Vorpommern hat der KOE die Umsetzung des 
Projektes übernommen. Im Rahmen eines 
umfangreichen Energie- und Bausanierungs-
konzeptes wird der Schulstandort mit Hilfe 
nachhaltiger Systeme so saniert, dass mehr 
Energie erzeugt wird, als zum Betrieb der 
Schule erforderlich ist. Eine Photovoltaikanlage 
sowie eine kleine Windenergieanlage werden 
die künftige Stromversorgung übernehmen.  
 
2011 ist die Klimaschutznovelle des BauGB in 
der verbindlichen Bauleitplanung aufgenom-
men worden und damit die Möglichkeit 
geschaffen, Festsetzungen zum Klimaschutz 
zu treffen. Diese ergeben sich u.a. auf der 
Basis von Energiekonzepten in der Bauleit-
planung, die auf die Reduzierung des 
Wärmeenergiebedarfs durch Optimierung der 
thermischen Gebäudehüllen und die Nutzung 
passiver solarer Wärmeeinträge sowie 
effiziente und zukunftsgerichtete Energiever-
sorgung einschließlich der Nutzung erneuer-
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barer Energieträger gerichtet sind. Ein erstes 
Konzept wurde 2013 für die Funktionsplanung 
der Mittelmole erarbeitet. Weitere Konzepte 
sind vorgesehen.  
 
Ein Beitrag zur Energie- und Ressourcen-
schonung wird künftig das Dokumenten-
Managementsystem (DMS) leisten. Diese 
Systeme bieten eine wesentliche Grundlage für 
die elektronische Aktenführung. Seit 2011 
beschäftigt sich die Stadtverwaltung intensiv 
mit dem Thema der elektronischen 
Datenverwaltung. Zunehmend werden Auf-
gaben identifiziert, die mit DMS effektiver, 
sicherer (revisionssicher) oder sogar erstmal 
umgesetzt werden können.  
 
Handlungsempfehlungen: 

1. Der Erfüllung der Verpflichtungen im 
Rahmen des Klimabündnisses und des 
Konvents der Bürgermeister zur jährlich 
2%igen CO2-Emissionsreduktion gilt die 
besondere Aufmerksamkeit. Die Ergeb-
nisse der Reduktionsbemühungen sind in 
zweijährlichen Berichten zu dokumentieren.  

 
2. Für kommunale Gebäude, die aufgrund 

ihrer Bauart oder ihrer Nutzung einen 
hohen Energiebedarf aufweisen, wird im 
Rahmen der klimaneutralen Verwaltung 
die Erarbeitung eines Energiekonzeptes 
empfohlen. Als Beispiel sind die Eishalle 
oder die Schwimmhalle anzuführen. Mit der 
Identifizierung von Effizienzpotenzialen und 
dem Einsatz von erneuerbaren Energien 
können diese Gebäude umweltfreundlicher 
betrieben werden. 

 
3. Der Masterplan 100 % Klimaschutz mit 

seinen Maßnahmen ist entsprechend des 
Bürgerschaftsbeschlusses (2014/BV/5248) 
schrittweise umzusetzen und fortzu-
schreiben. 

 
4. In Anlehnung an das Projekt „Einfach 

ausschalten!“ sollen weitere Aktionen und 
Kampagnen zum Energiesparen, wie z.B. 
Hinweise zum Lüftungs-/ Heizverhalten in 
öffentlichen Räumen, in der gesamten 
Stadtverwaltung verfolgt werden.  

 

5. Zur Reduzierung der CO2-Emissionen ist 
es erforderlich Energie und Betriebskosten 
weiterhin einzusparen. Hierbei spielt die 
Fortführung des kommunalen Energie-
managements eine entscheidende Rolle. 
Insbesondere ist der Energieverbrauch 
kommunaler Gebäude konsequent zu 
überwachen und mit den gebäude-
spezifischen Normwerten zu vergleichen. 
Damit erhält man die Möglichkeit, 

Abweichungen zu erkennen, zu 
analysieren und ursächlich entgegen zu 
wirken.  

 
6. Zur effizienteren Steuerung der Gebäude-

technik sollen weitere Objekte mit einer 
Gebäudeleittechnik ausgerüstet werden.  

 
7. Energiemanagement bedeutet auch die 

Aufklärung und Einbeziehung der Nutzer 
im Gebäude. Durch den Einbau von 
Gemeinschaftsküchen in Verwaltungs-
gebäuden, wie z.B. im Rathaus und im 
Verwaltungsgebäude des KOE, kann die 
Anzahl der privaten Kleingeräte in den 
Büros deutlich reduziert werden. 

 
8. Auf Grundlage des Prüfauftrages 

„Erneuerbare Energien“ im 
Haushaltssicherungskonzept 2013-2022 
(Maßn.-Nr. 2013/3.19) ist zu prüfen, ob und 
in welcher Form die Hansestadt Rostock 
die Nutzung der Erneuerbaren Energien 
vorantreiben kann. 

 
9. Die Belange von Klimawandel und 

Klimaschutz sollen in der Bebauungs-
planung etabliert werden. Energie-
konzepte können dafür eine fachliche 
Grundlage darstellen. 

 
10. Durch die elektronische Bearbeitung im 

Bereich des Datenmanagements in der 
gesamten Stadtverwaltung können 
Ressourcen und Energie vermehrt 
eingespart werden. 

 
 

2.3. Mobilität 

Mobilität ist ein Schwerpunkt des betrieblichen 
Umweltmanagementsystems und kann wesent-
lich zur Minderung von Treibhausgas-
emissionen beitragen. Minderungspotentiale 
liegen hier insbesondere in der noch 
konsequenteren Nutzung des 
Umweltverbundes und Realisierung von 
Maßnahmen des kommunalen wie betrieb-
lichen Mobilitätsmanagements.  
 
Der seit Ende 2013 wirkende Mobilitäts-
koordinator wird künftig die Aktivitäten zur 
Förderung der Verkehrsmittel, des Umwelt-
verbundes, des Fuß- und Radverkehrs und die 
ÖPNV-Nutzung zielorientiert bündeln und 
effizient koordinieren. Mit der Tätigkeit des 
Mobilitätskoordinators verbindet sich die 
Möglichkeit innovative und richtungweisende 
Maßnahmen zum betrieblichen Mobilitäts-
management in der Stadtverwaltung umzu-
setzen.  
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Ergebnisse ab 2010:  

Anknüpfend an die 2009 durchgeführte Erst-
beratung zum betrieblichen Mobilitätsmana-
gement „effizient mobil“ wurde 2011 am 
Standort HdBU ein gemeinsamer Dienst-Kfz-
Pool mit sechs PKW eingeführt. Im Ergebnis 
des ersten Modellversuchsjahres zeigte sich, 
dass die Verfügbarkeit der Dienst-Kfz für alle 
Beschäftigten des HdBU deutlich verbessert 
wurde. Der Dienst-Kfz-Pool wird von allen 
teilnehmenden Ämtern in Anspruch genommen 
und bietet insbesondere den Organisations-
einheiten, deren Fahrzeuge in Spitzenzeiten 
hoch ausgelastet sind, die Möglichkeit im 
Bedarfsfall auf Fahrzeuge anderer 
Organisationseinheiten zuzugreifen. Dies 
bedeutet ein Qualitätsgewinn für die städtische 
Verwaltungsarbeit.  
 
Weitere Einsparpotentiale könnten mit einem 
zentralen Fuhrparkmanagement erschlossen 
werden. Nach Schaffung der organi-
satorischen, personellen und technischen 
Vorrausetzungen wird im ersten Schritt mit der 
Einführung einer IT-gestützten Fuhrpark-
verwaltung begonnen. Hierzu wurden und 
werden u.a. Daten erhoben, erfasst und 
verwaltet sowie ein Verfügbarkeitskalender 
aufgebaut.  
Bereits 2009 beschloss die Bürgerschaft, dass 
für die Stadtverwaltung neu zu beschaffende 
Dienst-PKW nur noch 140 g CO2/km und ab 
2012 nur noch 120 g CO2/km emittieren dürfen. 
Bei der Neuanschaffung der Personen-
fahrzeuge ist der CO2-Emissionswert ein 
entscheidendes Auswahlkriterium. Bis auf 
wenige Ausnahmen werden die geforderten 
CO2-Emissionswerte von allen Personen-
fahrzeugen eingehalten. Derzeit fahren in der 
Flotte der gesamten Stadtverwaltung 36 
Fahrzeuge mit Erdgasantrieb und vier 
Elektroautos (s. Abb. 4). Das sind ca. 10 % der 
gesamten Flotte. Planmäßig werden seit 2014  
überwiegend PKW mit Erdgasantrieb beschafft. 

 
Abb. 4: E-Smart der Stadtverwaltung 

Die Fahrradabstellmöglichkeiten für Dienst- 
und Privatfahrräder haben sich seit dem letzten 

Bericht deutlich verbessert. Vor dem Rostocker 
Rathaus sind 2011 in großem Umfang Fahrrad-
bügel aufgestellt worden. Das HdBU verfügt 
zusätzlich zu den zahlreichen Fahrradstell-
plätzen (Abb. 5) seit 2013 über einen Fahrrad-
abstellraum für Dienstfahrräder. Weiterhin 
besteht die Nachfrage an gesicherte Abstell-
möglichkeiten für Privat-Fahrräder an den 
Verwaltungsstandorten. Daher führte das 
Hauptamt im Sommer 2014 eine Bedarfs-
erhebung für die Anmietung von gesicherten 
Fahrradunterstellmöglichkeiten durch. Als 
Pilotstandort wurde der Rathauskomplex 
gewählt.  

 
Abb. 5: Fahrradstellplätze vor dem HdBU  

Die Stadtverwaltung beteiligte sich in den 
vergangenen Jahren an den Aktionen „Mit dem 
Rad zur Arbeit“ (AOK und ADFC) und dem 
„Stadtradeln“ (Klimabündnis). Besonders die 
Aktion „Stadtradeln“ gewinnt stetig an 
Zuspruch. So beteiligten sich 2014 bereits fast 
1.939 Radler in 66 Teams in Rostock an der 
Aktion und radelten in den drei 
STADTRADELN-Wochen 293.465 Kilometer. 
Im Vergleich zum Startjahr 2010 traten fast 20-
mal so viele Radler in den Wettbewerb. Sieben 
der 66 Teams wurden 2014 dabei durch 
MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung & 
Freunden gestellt. Sie legten insgesamt über 
20.000 km zurück und sparten dabei ca. 
2.900 kg CO2 ein. 
 
Handlungsempfehlungen: 

1. Nach erfolgreicher Umsetzung der IT- 
gestützten Fuhrparkverwaltung soll im 
zweiten Schritt der Übergang zum Fuhr-
parkmanagement erfolgen.  
Auch die Elektromobilität, die zum Antrieb 
der Fahrzeuge Strom aus regenerativen 
Energiequellen verwendet, sollte ein 
Baustein im Fuhrparkmanagement sein. 

 
2. Carsharing / Mitfahrzentralen ist ein nicht 

zu vernachlässigender Faktor in Punkto 
CO2-Einsparungen in der betrieblichen 
Mobilität. Dies sollte im nächsten 
Berichtszeitraum mit mehr Engagement im 
Zuge des Fuhrparkmanagements verfolgt 
werden.  
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3. Mit konkreter Mobilitätsberatung für 
größere Verwaltungsstandorte können auf 
den jeweiligen Standort angepasste 
Verbesserungsvorschläge hinsichtlich 
effizienter und klimafreundlicher Mobilität 
erarbeitet werden. 

 
4. Auch wenn die Verhandlungen zum 

Firmenticket mit dem Verkehrsverbund 
Warnow vorerst nicht fortgeführt werden, 
so sollten weiterhin Realisierungs-
möglichkeiten für das Firmenticket durch 
die Hansestadt Rostock geprüft werden.  

 
5. Es sollten zudem Anreize geschaffen 

werden, MitarbeiterInnen zur vermehrten 
Nutzung der Diensträder zu motivieren. 
Dazu sind günstige Rahmenbedingungen, 
wie Fahrrad-Pools an möglichst allen 
Verwaltungsstandorten sowie die Klärung 
der Zuständigkeit von Wartung und Pflege 
der Dienst-Fahrräder zu schaffen. Auch ist 
zu überprüfen, in wie weit Pedelecs 
und/oder Lastenräder Dienstgänge mit 
Fahrzeugen oder öffentlichen Verkehrs-
mitteln ersetzen können und Duschen in 
den Verwaltungsgebäuden die Attraktivität 
zur Benutzung von Fahrrädern steigern. 

 
6. Wünschenswert ist die weitere Verbes-

serung der Fahrradabstellmöglichkeiten 
an den Gebäuden der Stadtverwaltung. 
Beispielsweise sind partiell überdachte 
Stellplätze und gesicherte Fahrradstell-
plätze anzustreben. 

 
 
2.4. Abfallentsorgung 
Durch den bewussten Umgang mit dem Thema 
Abfall können Kosten gespart und Umwelt-
entlastungen herbeigeführt werden. Vorrangig 
geht es darum Abfall zu vermeiden, zu trennen 
und Recyclingpotenziale aufzuzeigen.  
 
Ergebnisse ab 2010:  

Eine vordringliche Aufgabe besteht für die 
Stadtverwaltung darin, die Abfalltrennung 
konsequent durchzusetzen. Daher wurde 2010 
ein Prüfauftrag im Haushaltssicherungskonzept 
(Maßn.-Nr. 2010/5.17) festgeschrieben, wo-
nach eine flächendeckende Mülltrennung in 
den von der Stadtverwaltung genutzten 
Gebäuden einzuführen ist. Die Vorraussetzung 
dafür war die Zentralisierung der Gebäude. 
Nach Abschluss dieser hat KOE in allen 
Gebäuden, die die Möglichkeit boten, 
entsprechende Abfallbehälter zur ordnungs-
gemäßen Mülltrennung zur Verfügung gestellt. 
Erwartungsgemäß wurden dadurch die 
Betriebskosten reduziert. Der Prüfauftrag ist 
abgeschlossen.  

Am Standort HdBU werden neben der 
schwarzen, gelben und blauen Tonne Entsorg-
ungsmöglichkeiten für Glas, Batterien, CD´s 
und kleinen Elektroschrott angeboten.  

 
Abb. 6: Tonne für Elektroschrott im HdBU 

 

Handlungsempfehlung 

1. Die flächendeckende Abfalltrennung 
konnte bisher nicht an allen Standorten der 
Stadtverwaltung umgesetzt werden. Dies 
sollte schrittweise weiterverfolgt werden.  
 

 
3.5 Projekt „Umweltmanagement im Amt für 
Umweltschutz“ 
Das Amt für Umweltschutz hat seit 2001 
viermal die EMAS-Zertifizierung für vorbild-
liches Umweltmanagement im Bereich der 
öffentlichen Verwaltung erhalten und ist damit 
wichtiger Erfahrungsträger für den betrieblichen 
Umweltschutz innerhalb der Stadtverwaltung 
Rostock. EMAS steht für Eco-Management and 
Audit Scheme und setzt sich aus einer Reihe 
von Bausteinen zusammen, die je nach 
Rahmenbedingung ausgestaltet werden 
können. 
 
Mit Hilfe von Umweltkennzahlen (Abb. 7) 
ermittelt das Amt für Umweltschutz regelmäßig, 
wie sich die Ressourcenverbräuche und damit 
die CO2-Emissionen entwickeln und welche 
Maßnahmen maßgeblich dazu beigetragen 
haben. Jährliche interne Audits dienen der 
Diskussion, Verbesserungsmöglichkeiten auf-
zuzeigen und MitarbeiterInnen in den Prozess 
des Umweltmanagements einzubeziehen. 
Dabei werden Synergien zwischen Umwelt-
management, Arbeitssicherheit und umwelt-
fachlichen Aufgaben möglichst optimal genutzt, 
um bei geringem Aufwand beste Umwelt-
leistungen zu erreichen. 
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Kennzahlen im Rahmen des Umwelt-
managements: 
- Raumwärme (kWh/m²) 
- Trinkwasser (m³/Mitarbeiter) 
- Strom gesamt (kWh/m²) 
- Kraftstoffverbrauch (Liter/Mitarbeiter) 
- Dienstgänge mit Kfz (%) 
- Papierverbrauch (Blatt A4/Mitarbeiter) 
- Einsatz von Frischfaserpapier (weiß) (%) 
- C02-Emissionen (Tonnen/Mitarbeiter) 

Abb. 7: Umweltkennzahlen 

Das Umweltmanagement ist zu einem 
wichtigen Bestandteil der Arbeit des Amtes 
geworden. Es richtet sich nicht nur auf die 
wesentlichen Umweltaspekte und die 
Einhaltung der umweltrelevanten Rechts-
vorschriften, sondern hilft auch, 
organisatorische Abläufe und die Außen-
darstellung zu verbessern und nicht zuletzt 
Kosten einzusparen. 
 
Beispielsweise konnte der Papierverbrauch pro 
Mitarbeiter seit 2010 nahezu halbiert (45%) 
werden. Auch der Wärme- und Strombedarf 
verringerte sich zwischen 2010 und 2013 um 
ca. 65 % bzw. 16 %. Der hauptsächliche Grund 
für die enorme Reduzierung im Wärmebedarf 
ist die energetische Sanierung des HdBUs im 
Zeitraum von 2010 bis 2012. Bis auf wenige 
Sonderanwendungen wird im Amt für Umwelt-
schutz bereits seit 2006 ausschließlich 
Recyclingpapier verwendet.  
 
Die Abschätzung des anteiligen Verbrauches 
am Gesamtverbrauch des Hauses zeigt seit 
2010 eine deutliche Verringerung der 
Ressourcenverbräuche und damit auch eine 
Verringerung bei den CO2-Emissionen um 
rund 50 %. In Abb. 8 ist der Verlauf der CO2-
Emissionen pro MitarbeiterInnen des Amtes für 
Umweltschutz in dem Zeitraum 2002 bis 2013 
dargestellt. Auch hier sind energetische 
Gebäudesanierung und Stromersparnis die 
wesentlichen Gründe für die deutliche 
Reduzierung der Emissionswerte. 
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Abb. 8: Abschätzung der CO2 Emissionen in t/MA   
(2009 Umzug ins HdBU) 

Die Fachaufgaben des Amtes wurden ebenfalls 
von Anfang an in das Umweltmanagement 
einbezogen.  
 
Die Arbeit der Fachabteilungen des Amtes wird 
regelmäßig mit Hilfe des Umweltqualitätsziel-
konzeptes (UQZK) (siehe aktuellen Bericht 
zum UQZK, 2013) überprüft. Fachaufgaben 
stellen sogenannte indirekte Umweltaspekte 
dar, da die Einflussnahme auf die Umwelt in 
der Regel nicht direkt, sondern über das 
Handeln anderer Akteure (z.B. Bürger, Planer, 
Investoren etc.) erfolgt. Dennoch lässt sich im 
Trend darstellen, ob Verwaltungsentscheid-
ungen zu einer Verbesserung der Umwelt-
qualität geführt haben oder nicht. Die 
Erkenntnisse dieser internen Prüfung werden 
jährlich in einem Audit-Bericht für die Amts-
leitung zusammengestellt. Sie bilden die 
Grundlage für die Ableitung operativer und 
strategischer Aufgaben des Amtes.  
 
Eine bedeutende Maßnahme, die im 
Zusammenhang mit dem Umweltmanagement 
im Amt für Umweltschutz eingeführt wurde, ist 
die jährliche Mitarbeiterversammlung. Ziel ist 
es, die MitarbeiterInnen eng in den Prozess der 
kontinuierlichen Verbesserung der Umwelt-
leistungen einzubeziehen und regelmäßig über 
erreichte Ergebnisse zu informieren.  
 
Das Umweltmanagement ist im Amt für 
Umweltschutz bereits fest verankert. Viele 
Maßnahmen zum Umweltschutz konnten um-
gesetzt werden und prägen den Verwaltungs-
alltag im Amt. Die aus dem Umwelt-
management erschlossenen Vorteile, wie z.B. 
gesenkte Betriebskosten und effektivere 
Verwaltungsabläufe sind überzeugend. Daher 
hält das Amt für Umweltschutz weiter am 
EMAS fest. Die nächste externe Zertifizierung 
wird 2015 durchgeführt.  
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Hansestadt Rostock
Der Oberbürgermeister

Vorlage-Nr:
Status

2014/IV/0346
öffentlich

Informationsvorlage

Federführendes Amt:
Stadtamt

Beteiligte Ämter:
Amt für Schule und Sport
Büro des Oberbürgermeisters
Vorzimmer Senatoren
Zentrale Steuerung

Datum:

fed. Senator/-in:

bet. Senator/-in:

bet. Senator/-in:

21.10.2014

S 2, Dr. Chris Müller

S 4, Holger Matthäus

Vorlage des Konzeptes zur Verkehrssicherheitskampagne "Rostock 
lässt sich sehen" und der diesebezüglichen Städtischen 
Werbeaktion zur Verkehrssicherheit aufgrund des Beschlusses der 
Bürgerschaft Nr. 2013/AN/5122 vom 04.12.2013
Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

20.11.2014 Ausschuss für Stadt- und Regionalentwicklung, Umwelt und Ordnung
Kenntnisnahme

03.12.2014 Bürgerschaft Kenntnisnahme

Beschlussvorschriften:
§ 22 (2) Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern

bereits gefasste Beschlüsse:
Nr. 2013/AN/5122, Nr. 2014/BV/5570, Nr. 2014/BV/0108

Sachverhalt
Die Stadtverwaltung der Hansestadt Rostock hat mit Bürgerschaftsbeschluss 
Nr. 2013/AN/5122 den Auftrag erhalten, eine Konzeption für eine Werbeaktion der 
Hansestadt Rostock für mehr Verkehrssicherheit in der dunklen Jahreszeit zu realisieren.. 
 
Im September 2014 konnte die zugrundeliegende und anliegende Konzeption der 
Verkehrssicherheitskampagne des Stadtamtes im Zusammenwirken mit der Pressestelle 
sowie dem Mobilitätskoordinator fertig gestellt werden. 

Beginnend mit einer intensiven Pressearbeit zum Start der Kampagne und auch zum Start 
der nun anbrechenden dunklen Jahreszeit wurden neben der thematischen Pressekonferenz 
auch die Herstellung von Printmedien (Postkarten und Postern) sowie der Beauftragung von 
Werbung in den Citylightsanlagen im Stadtgebiet veranlasst. Auch wurden eigens hierfür 
1.000 Snap-Bänder und eine Beachflag als Kundenstopper angefertigt.

Der offizielle Start der Kampagne war der 14.10.2014 im Friedhofsweg. Im Zusammenwirken 
mit den weiteren Akteuren der Verkehrssicherheit, wie dem Amt für Schule und Sport, der 
Verkehrswacht Rostock e.V., der Polizeiinspektion Rostock und auch dem ADFC Rostock 
wurden die bereitgestellten Informationsmaterialien an die Radfahrer und Passanten in 
einem aufklärenden Gespräch verteilt. 

TOP   6.5

Aktenmappe - 121 von 125



Vorlage 2014/IV/0346 der Hansestadt Rostock                                                              Ausdruck vom: 18.11.2014
Seite: 2/2

In den geführten Gesprächen wurden die Verkehrsteilnehmer über die bestehenden 
Gefahren, die sich aus der Witterung und einer fehlenden Erkennbarkeit ergeben, 
sensibilisiert. Gut erkennbare Kleidung und eine funktionierende Beleuchtung an Fahrrädern 
sind die Garanten dafür auch von den Kraftfahrzeugen im Dunklen erkannt zu werden.

Diese waren durchweg positiv gegenüber der Verkehrswerbeaktion eingestellt und nahmen 
die Snap-Bänder (reflektierende, ummantelte Metallstreifen) gerne zur weiteren Nutzung im 
anstehenden Herbst und Winter entgegen.

In der weiteren Folge ist bis zum Dezember 2014 geplant  in Abstimmung mit dem Amt für 
Schule und Sport im Stadtgebiet weiterhin präsent zu sein und die aufklärende Aktion zu 
wiederholen, jedoch dann mit dem Schwerpunkt Schülerinnen und Schüler.

Die Bürgerschaft wird um Kenntnisnahme der Konzeption und der auftraggerechten Erfüllung 
des Beschlusses 2013/AN/5122 gebeten.

in Vertretung

Roland Methling

Anlage:
Konzeption
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Verkehrssicherheitskampagne „Rostock lässt sich seh en“ der Hansestadt Rostock 
 
 
Ausgangssituation 

Der Oberbürgermeister der Hansestadt Rostock wurde mit Beschluss der Bürgerschaft Nr. 

2013/AN/5122 vom 4. Dezember 2013 beauftragt, eine städtische Werbeaktion zur Verkehrssi-

cherheit „Rostock lässt sich sehen“ zu erarbeiten, der Bürgerschaft ein entsprechendes Konzept 

vorzulegen und kostenlose Signalbänder an Radfahrerinnen und Radfahrer, aber auch Fußgänge-

rinnen und Fußgänger, insbesondere Kinder, zu verteilen.  

Neben dem Stadtamt und dem Amt für Schule und Sport wurden die Polizeiinspektion Rostock, die 

Verkehrswacht Rostock e.V. und der ADFC als Partner einbezogen.  

Ab August 2014 unterstützen verstärkt zudem der Mobilitätskoordinator aus dem Senatsbereich 4 

und das Stadtmarketing (Büro OB) die Verkehrssicherheitskampagne mit Koordinierungsaufgaben 

im Zuge der Umsetzung des Projektes zur Erhöhung der Verkehrssicherheit von radfahrenden 

Personen und Fußgängern mit Beleuchtungskampagnen in der dunklen Jahreszeit.  

 

Ziel  

Der Start der Verkehrssicherheitskampagne „Rostock lässt sich sehen“ ist zu Beginn der dunklen 

Jahreszeiten (14. Oktober 2014) platziert worden. Das Fahrradfahren und das Spaziergehen im 

Dunklen sind stets mit Gefahren verbunden, da bei unzureichender Sichtbarkeit keine ausreichen-

de Sicherheit gegeben ist. Nur auf denjenigen, der gesehen wird, kann Rücksicht genommen wer-

den.  

 

Ziel der Kampagne „Rostock lässt sich sehen“ mit dem Slogan „Zeig Dich!“ ist die Sensibilisierung 

der Radfahrenden und Zufußgehenden, auf das eigene Verhalten zu achten und sichtbare Klei-

dung zu wählen. Auch die an Rädern vorgeschrieben Beleuchtung sollte funktionstüchtig sein und 

bei Dämmerung und Dunkelheit eingeschaltet werden. Denn gerade während dieser Tageszeiten 

nehmen Autofahrerinnen und Autofahrer dunkel gekleidete Personen erst in einer Entfernung von 

25 Metern wahr, meist zu spät zum Bremsen, um Unfälle zu vermeiden. Gründe dafür sind die 

verringerte Sichtbarkeiten bei geringfügigen Beleuchtungswerten und die abnehmenden bzw. feh-

lende Kontraste im Dunkeln.  

 

Botschaft der Kampagne ist der Grundsatz: Sicherheit durch Sichtbarkeit! Wer auch in der dunklen 

Jahreszeit mit dem Fahrrad sicher unterwegs sein möchte, für den zählt vor allem das Gesehen-

werden durch eine funktionierende vollständige Beleuchtung sowie reflektierende Materialien an 

Kleidung und Fahrrad, die auf weite Entfernung leuchten bzw. erkannt werden können.  

Unterstützt werden soll diese positiv wirkende Öffentlichkeitsarbeit und das somit beabsichtigte 

Umdenken der angesprochenen Radfahrenden und Zufußgehenden auch durch Verteilung von 

beleuchtungsunterstützenden Elementen, wie die Snap-Bänder. Flankiert werden die in den zu 
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verschiedenen Zeiten stattfindenden Aktionen vor Ort durch eine zielgerichtete Medienarbeit sowie 

mittels Plakaten und Postkarten. 

 

Snap-Bänder als „Träger“ der Botschaft 

Die Ausstattung der Kampagne mit sogenannten Snap-Bändern (Reflektorbänder mit verbautem 

Federstahlblech) konnte durch die Unterstützung des Mobilitätskoordinators der Hansestadt Ros-

tock vorgenommen werden. Die in der Öffentlichkeit im Rahmen eines aufklärenden Gesprächs 

verteilbaren Snap-Bänder haben eine Auflage von 1.000 Stück, sind 400 x 30 mm groß und silber-

weiß reflektierend. Außerdem tragen die Snap-Bänder die blaue Aufschrift „„Rostock lässt sich 

sehen“. 

 

Zielstellung für die Verkehrsbehörde  

Die Verkehrsbehörde wird die Snap-Bänder in Kooperation mit der Polizeiinspektion Rostock ver-

teilen.  

Am 14. Oktober 2014  findet die Auftaktveranstaltung, voraussichtlich im Friedhofsweg, statt. Bei 

weiteren Terminen bis Ende des Jahres 2014 sollen die Snap-Bänder öffentlichkeitswirksam an 

Radfahrende und Zufußgehende, wobei der Schwerpunkt auf Schülerinnen und Schülern liegt, 

verteilt werden. Hierfür werden auch Schulstandorte, insbesondere an Hauptverkehrsstraßen, auf-

gesucht. 

 

 

Einsatz von Medien und Materialien 

1. Pressemitteilungen zur Kampagne und Fototermin zur Veranstaltung  

2. Artikel zur Kampagne und zur Veranstaltung im Städtischen Anzeiger  

3. Plakate mit der Aufforderung „Rostock, zeig Dich!“ und dem Kampagnentitel „Rostock lässt 

sich sehen“: 62 Plakate (A1) werden für zwei Dekaden (7. - 27. Oktober 2014) großflächig über 

den städtischen Werbepartner Ströer an Litfasssäulen angebracht. Weitere 110 Plakate wer-

den an alle Ortsämter und Infotheken, Schulen und Kindertagesstätten sowie an die Partner 

der Verkehrsbehörde verteilt. (z.B. Verkehrswacht, DEKRA, ADAC, ADFC)  

4. Postkarten mit der Aufforderung „Zeig Dich!“ : 1000 Postkarten (A6) werden zusammen mit 

den Snap-Bändern während der o.g. Veranstaltung verteilt. Weitere 4000 Postkarten werden in 

allen Ortsämtern und Infotheken, Schulen und Kindertagesstätten sowie bei den Partnern der 

Verkehrsbehörde an Stellen mit viel Publikumsverkehr ausgelegt. 

5. Beschaffung einer sog. „Beachflag“ als Kundenstopper 

Bei den Verteilaktionen im öffentlichen Verkehrsraum werden die Mitstreiter und Unterstützer 

der Kampagne ihren Standort und damit die öffentliche Aufmerksamkeit u.a. auch durch das 

Aufstellen einer Beachflag unterstreichen.  
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Neben der intensiven Pressearbeit werden folgende Verteilerwege und -stationen für die Materia-

lien der Kampagne genutzt: 

 

- Ortsämter der Hansestadt Rostock, 

- Infotheken der Stadtverwaltung, 

- Schulen, 

- Kindertagesstätten und Stadtteilbegegnungszentren, 

- Partner der Verkehrsbehörde (z.B. Verkehrswacht, DEKRA, ADAC, ADFC)  

 

Umsetzung des Konzeptes 

Wie bereits beschrieben, fand am 14. Oktober 2014 im Zusammenwirken der Beteiligten und der 

Unterstützer der Kampagne die Auftaktveranstaltung statt. Neben dem Senator für Finanzen, Ver-

waltung und Ordnung und der Verwaltung waren an diesem Tag die Polizeiinspektion Rostock, der 

ADFC und die Verkehrswacht bei den persönlichen Gesprächen und dem Verteilen der Snap-

Bänder dabei. Flankiert von einer gezielten Pressearbeit wurden auch die örtlichen Medien gezielt 

angesprochen und eingeladen, um diese Aktion vor Ort zu begleiten. 

In Auswertung der Erfahrungen des Auftakttermins werden kurzfristig weitere Termine in Abstim-

mung mit den Schulen in der Hansestadt Rostock vereinbart, so dass die Öffentlichkeitsarbeit mit 

der Verteilung der Materialien zu Beginn des Herbstes auftragsgemäß erfüllt werden kann.  

 

Dieser konzeptionelle Ablauf wurde im Ausschuss für Stadt- und Regionalentwicklung, Umwelt und 

Ordnung am 11. September 2014 sowie am 09. Oktober 2014 vorgestellt und fand ungeteilte Zu-

stimmung. Durch diesbezügliche Darlegung in den Ausschusssitzungen konnten dort weitere aktiv 

Mitwirkende hinsichtlich finanzieller und persönlicher Einbringungen gewonnen werden. 

 

 

 

Roland Methling 
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